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An das

Bezirksgericht Flinfhaus

Gasgasse 1-7
1150 Wien

Wien, 16.04.2026
GZ 39 E 2/26i 26027-1150

BEWERTUNGSGUTACHTEN

MITEIGENTUMSANTEILE - WOHNUNGSEIGENTUM

Zur Ermittlungder VERKEHRSWE RTE der Miteigentumsanteile -
Wohnungseigentum an der Liegenschaft
Grundbuch: 01306 Rudolfsheim
Einlagezahl: 632 B-LNR: 5,6,17, 22, 28 und 30
Mindestanteile: 16 / 1197 B-LNR. 5 Gechiftslokal
37 | 1197 B-LNR. 6 W 3/4
76 | 1197 B-LNR. 17 W 18-20
73 | 1197 B-LNR. 22 W 25/26
64 / 1197 B-LNR. 28 W 36, Terrasse
93 / 1197 B-LNR. 30 w 38
Bezirksgericht: Funfhaus
Adresse: 1150 Wien, FelberstralRe 64 / Huglgasse 2
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Bewertungsstichtag
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Besichtigungstag

Stand: 16.04.2026

MITEIGENTUMSANTEILE - WOHNUNGSEIGENTUM

Grundbuch
B-LNR. 5
B-LNR. 6
B-LNR. 17
B-LNR. 22
B-LNR. 28
B-LNR. 30

01306 Rudolfsheim EZ 632
Gechaftslokal Anteil:
W 3/4 Anteil:
W 18-20 Anteil:
W 25/26 Anteil:
W 36, Terrasse Anteil:
W 38 Anteil:

1150 Wien, Felberstralle 64 / Huglgasse 2

Bezirksgericht Flinfhaus

1150 Wien, Gasgasse 1-7

in der Exekutionssache

GZ 39 E 2/26i des Bezirksgerichtes Funfhaus
betreffend Zwangsversteigerung

Feststellung der Verkehrswerte
der Miteigentumsanteile - Wohnungseigentum

Grundbuch
B-LNR. 5

B-LNR. 6

B-LNR. 17
B-LNR. 22
B-LNR. 28
B-LNR. 30

01306 Rudolfsheim EZ 632
Gechaftslokal Anteil:
W 3/4 Anteil:
W 18-20 Anteil:
W 25/26 Anteil:
W 36, Terrasse Anteil:
W 38 Anteil:

1150 Wien, Felberstralle 64 / Huglgasse 2
Bewertung erfolgt ohne Inventar

05.03.2026

05.03.2026

16
37
76
73
64
93

16
37
76
73
64
93

1197
1197
1197
1197
1197
1197
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1197
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1197
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Mietvertrag Top 25/26 vom 14.12.1987
Mietvertrag Top 36 vom 16.10.2009

Schreiben HV Obwalt Immobilienverwaltung GmbH vom 25.03.2026
Betriebskosten- und Riicklagenabrechnung 2024
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BEFUND

Grundbuchsauszug

KATASTRALGEMEINDE 01306 Rudolfsheim EINLAGEZAHL 632
BEZIRKSGERICHT Fiinfhaus

IR S R R R R R R R R R R R R R R SRR R R R R R R R R

*** Eingeschrdnkter Auszug Fkk
*kk B-Blatt eingeschrdnkt auf die Laufnummer(n) 5, 6, 17, 22, 28, 30 e
Fon C-Blatt eingeschrdnkt auf Belastungen fir das angezeigte B-Blatt i

RS S S S S S S S S S S S S S S S S EEE SRS E RS RS EE SRS EEEEE SRS SRS EREEEEREEEEEESEEEEESEEEEESEEES]
Letzte TZ 911/2026
WOHNUNGSEIGENTUM

Einlage umgeschrieben gem&B Verordnung BGBl1. II, 143/2012 am 07.05.2012
LR R S S R R A_ AR R A AN E A A AR AR AT AR AT AKR AR A AR ARRERFR
GST-NR G BA (NUTZUNG) FLACHE GST-ADRESSE
.995 GST-Fldche 472
Bauf. (10) 437
Bauf. (20) 35 Felberstralbe 64

Huglgasse 2

1305 Bauf. (20) 60
GESAMTFLACHE 532
Legende:
Bauf, (10): Baufldchen (Gebdude)

Bauf. (20): Bauflidchen (Gebdudenebenflichen)

AR KK KRR KNI AR KA R KA KA A KA A ARKKRARKNKAAIFIHF N A A RN A A AR AR RN A A A R AN A AR RN A A A KNI A A AR A A R A H A
3 a geldscht

hkdhkddhhhhdhrhrhdhbddhhkhhdrddthdhdhdhkddhdddh ;J’ hkhkkdddthdhhdrdhrhkhrdrdrdrhhkddrdrdthrhrdhdddhdkddd

5 ANTEIL: 16/1197

k 6012/2001 Wohnungseigentum an Gesch&dftslokal
g 1088/2015 IM RANG 1268/2014 gerichtl Vergleich 2015-03-02
Eigentumsrecht
t 2850/2025 Rangordnung fiir die VeradauBerung bis 2026-06-26 filir
Treuhdnder/in Mag. Michael Wirrer Rechtsanwalt (geb 1985-08-20)
6 ANTEIL: 37/1197

k 6012/2001 Wohnungseigentum an W 3/4
g 1088/2015 IM RANG 1269/2014 gerichtl Vergleich 2015-03-02
Eigentumsrecht
t 2850/2025 Rangordnung fiir die Verdulerung bis 2026-06-26 fir
Treuhdnder/in Mag. Michael Wirrer Rechtsanwalt (geb 1985-08-20)
17 ANTEIL: 76/11%7

k 6012/2001 Wohnungseigentum an W 18-20
r 1088/2015 IM RANG 1269/2014 gerichtl Vergleich 2015-03-02
Eigentumsrecht
u 2924 /2025 Rangordnung filir die VerduBerung bis 2026-07-01
22 ANTEIL: 73/11%7
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k 6012/2001 Wohnungseigentum an W 25/26
r 1088/2015 IM RANG 1269/2014 gerichtl Vergleich 2015-03-02
Eigentumsrecht
u 28924/2025 Rangordnung fir die VerduBerung bis 2026-07-01
28 ANTEIL: 64/1197

c 6012/2001 Wohnungseigentum an W 36, Terrasse
1088/2015 IM RANG 1269/2014 gerichtl Vergleich 2015-03-02
Eigentumsrecht
m 2924/2025 Rangordnung flir die VerduBerung bis 2026-07-01
30 ANTEIL: 93/1197

6012/2001 Wohnungseigentum an W 38
3 207/2010 Ubergabsvertrag 2009-10-01 Eigentumsrecht
h 207/2010 Belastungs- und VerduBlerungsverbot
i 2924/2025 Rangordnung fiir die VerduBerung bis 2026-07-01
tE S S S S S SRR SRS EEEEEEEEEEEEEEEEEESESEES C EE S R S S LSRR SRR EEEEEEEEEE RS
7 a 210/1995 Vereinbarung iiber die Aufteilung der Aufwendungen
gem § 19 WEG bem Abs Siebzehntens Wohnungseigentumsvertrag

1992-11-20
24 auf Anteil B-LNR 30
a 207/2010Q

WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT gem. Vertragspunkt Drittens, Absatz
Drittens Ubergabsvertrag 2009-10-01 fiir
| geb. 1972-03-05
c 2261/2016 VORRANG von LNR 33 vor 24
d 1563/2017 VORRANG von LNR 34 vor 24
e 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der lLeitha -
3132/2019) VORRANG wvon LNR 45 vor LNR 24
25 auf Anteil B-LNR 30
a 207/2010
BELASTUNGS- UND VERAUSSERUNGSVERBOT fiir
| geb. 1972-03-05
c 2261/2016 VORRANG von LNR 33 vor 25
1563/2017 VORRANG von LNR 34 vor 25
e 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der lLeitha -
3132/2019) VORRANG wvon LNR 45 vor LNR 25

o

33 auf Anteil B-LNR 5 6 17 22 28 30
a 2261/2016 Pfandurkunde 2016-04-12
PFANDRECHT Héchstbetrag EUR 1.300.000,—-

fiir Volksbank Nieder&sterreich AG (FN 39939i)
b 2261/2016 VORRANG wvon LNR 33 vor 24 25
c 163/2026 Einleitung des Versteigerungsverfahrens C-LNR 53
45 auf Anteil B-LNR 5 6 17 22 28 30
a 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der Leitha -
3132/2019) Pfandbestellungsurkunde 2019-09-09
FFANDRECHT Hochstbetrag EUR 1.330.000,--
fiir Volksbank Niederdsterreich AG (FN 39939i)
IM RANG VOR C-LNr 24 und 25
c 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der lLeitha -
3132/2019) 2908/2023 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an
der Leitha - 1746/2023) Simultan haftende Liegenschaften
EZ 147 KG 05003 Bruck an der Leitha C-LNR 3
EZ 632 KG 01306 Rudolfsheim C-LNR 45
d 163/2026 Einleitung des Versteigerungsverfahrens C-LNR 53
53 auf Anteil B-LNR 5 6 17 22 28 30
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a 163/2026 IM RANG 2261/2016 IM RANG 5638/2019 Einleitung des
Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung von vollstr
EUR ©988.238,20 samt Zinsen und Kosten gem
Exekutionsbewilligung 2026-01-16
fiir Volksbank Niedersterreich AG (FN 039939%i) (39 E 2/261)

b 163/2026 Pfandrechte hierzu C-LNR 33 und C-1LNR 45

HHEEK KA KA KK AR R AR IR AR TRk Ak wnnrhx HINWEIS Frra ki A A A AN AN A KA AR AR R AR K KA I KL KR

Eintragungen ohne Wdhrungsbezeichnung sind Betrdge in ATS.

BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT

Gebdudebeschreibung, Beschaffenheit und Nutzung

Das Wohnhaus wurde um das Jahr 1900 errichtet. Seit der Errichtung erfolgten diverse
Wohnungszusammenlegungen und -umbauten. Der Dachgeschossausbau, der Aufzugseinbau und
weitere Wohnungsumbauten erfolgten in den Jahren 2001 bis 2004.

Das Gebaude besteht aus einem Kellergeschoss, einem Erdgeschoss, drei Obergeschossen und einem
Dachgeschoss. Im Kellergeschoss sind die Parteienkeller, im Erdgeschoss sind ein Geschéftslokal und
Wohnungen, in den Obergeschossen und im Dachgeschoss sind Wohnungen angeordnet.

Das Gebdaude ist in Massivbauweise errichtet und hat eine einfach gegliederte Fassade.

Das Dach des Gebaudes ist als Satteldach mit Dachgauben ausgebildet.

Das Gebdaude ist mit einem Aufzug ausgestattet.

Das Wohnhaus ist parifiziert, an den Wohnungen ist Wohnungseigentum begriindet und im Grundbuch
der EZ 632 entsprechend der Nutzwertfestsetzung der MA 16 - Schli - ZS 3446/2001 vom 15.05.2001
einverleibt. Die Kellerabteile sind den Wohnungen nicht als Zubehdér gemall WEG zugeordnet.

Das Gebaude ist in einem dem Alter entsprechend durchschnittlichen Zustand vorhanden.

Flichenwidmungs- und
Bebavungsplan

Wyl repras ey g rx it Gulipnangget.
Guw Byrveng bw: Sk Wi - Vigrl3
28,08.3035 0544 wi
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Bauwerksstatische und vermessungstechnische Uberpriifungen sowie bautechnische und
haustechnische Bauwerksiiberpriifungen haben durch den Sachverstindigen im Zuge der
Befundaufnahme auftragsgemaB nicht stattgefunden (kein bautechnisches Gutachten), die
Beschreibung der vorhandenen Bauausfiihrungen erfolgte ausschlieBlich durch augenscheinliche
Befundung des Gebédudebestandes (ohne Bauwerksdffnungen).

Geschiftslokal und Wohnung W 3/4 (B-LNR. 5 und B-LNR. 6)

Beschreibung

Das Geschéftslokal (B-LNR. 5) und die Wohnung W 3/4 (B-LNR. 6) sind baulich abgeandert und bestehen
in der Natur aus der Wohnung Top 3 (inkl. Geschéftslokal) und der Wohnung Top 4. Die beiden Einheiten
befinden sich im Erdgeschoss.

Die mit dem Geschiftslokal verbundene Wohnung Top 3 besteht aus einem Vorraum/Kiiche, einem
Bad mit WC, einer Waschkiiche und einem Zimmer. Der Eingang befindet sich stral3enseitig (Eingang
Geschaftslokal). Die Wohnung ist mit dem Zimmer zur FelberstralBe (sldseitig), mit der Kiche zur
FelberstraRe und zur Huglgasse (westseitig) ausgerichtet. Die Beheizung und Warmwasserversorgung
erfolgt durch eine Gastherme in der Waschkiche, die raumseitige Warmeabgabe erfolgt durch
Plattenheizkorper. Die Wohnung wird durch Kunststofffenster belichtet.

Die Wohnung Top 4 besteht aus einem Vorraum mit Kiiche, einem kleinen Bad mit WC und einem
Zimmer. Die Wohnung ist zur Huglgasse (westseitig) ausgerichtet. Die Beheizung erfolgt durch einen
Olofen im Zimmer, die Warmwasserversorgung erfolgt durch einen Gas-Warmwasserspeicher. Die
Wohnung wird durch Kunststofffenster belichtet.

Im Kellergeschoss wird ein Kellerabteil genutzt (kein Zubehér gema WEG).
Die Wohnungen sind teilweise unmdbliert, die vorhandene Moblierung und das sonstige Inventar sind nicht
Gegenstand der Bewertung.

Die Wohnung Top 3 (inkl. Geschéftslokal) befindet sich in einem durchschnittlich bis guten Zustand, die
Wohnung Top 4 ist in einem unsanierten Zustand vorhanden.

Wohnungsausstattung
Top 3 und Geschéftslokal

Vorraum/Kiiche:
Boden: beschichtet
Wande: geputzt und gemailt
Decke: geputzt und gemalt
Tare: Eingangstire: Kunststoff-Alutlre
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkorper

L-férmige Klchenausstattung mit Geraten
Parapet sehr niedrig (h=0,55m)

Bad/WC:
Boden: Beton beschichtet
Wande: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemailt
Tare: glatte Holztlre in Stahlzarge
Heizung: Handtuchheizkorper

Dusche mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur
Hange-WC mit Unterputz-Spuilkasten
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Zimmer:

Boden: Beton beschichtet
Wande: geputzt und gemailt
Decke: geputzt und gemalt
Tdre: offen zu Vorraum
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkdrper
Galerie (Schlafkoje)
Waschkuche:
Boden: Beton beschichtet
Wande: geputzt und gemailt
Decke: geputzt und gemalt
Tare: glatte Holztlre in Stahlzarge
Waschmaschinenanschluss
Gastherme
Top 4
Vorraum/Kiiche:
Boden: Fliesen
Wande: geputzt und gemailt
Decke: geputzt und gemalt
Tare: Eingangsture: 2-fligelige Holzflllungstiire in Holzzarge
einzeilige Kichenausstattung mit Geraten
Warmwasserspeicher (Gas)
Bad/WC:
Boden: Fliesen
Wande: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemailt
Tare: glatte Holztlre in Stahlzarge
Dusche mit Armatur
Stand-WC mit Aufputz-Splilkasten
Zimmer:
Boden: Holzboden
Wande: geputzt und gemailt
Decke: geputzt und gemalt
Tdre: Holztire mit Glasfullung in Holzzarge
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Olofen

Die Wohnungen sind teilweise unmdbliert, die vorhandene Moblierung und das sonstige Inventar sind nicht
Gegenstand der Bewertung.

Topografie
Nutzflache Geschéftslokal: 19,91 m?
Nutzflache Wohnung W 3/4: 60,41 m?
Nutzflaiche gesamt: 80,32 m?

Die Nutzflache ist der Nutzwertfestsetzung der Zentralen Schlichtungsstelle, MA 16 - Schli - ZS 3446/2001
vom 15.05.2001 entnommen.
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Wohnung W 18-20 (B-LNR. 17)

Wohnungsbeschreibung

Die Wohnung W 18-20 liegt im 2. Obergeschoss und besteht aus einem Vorraum, einem WC/Dusche,
einem Bad, einer Kiiche, einem Flur, drei Zimmer und einem Kabinett. Die Wohnung ist zur Felberstral3e

(sUdseitig) ausgerichtet. Die Raumhohe betragt rund 2,90m.

Die Wohnung wird durch Elektro-Konvektoren beheizt und durch einen Elektro-Warmwasserspeicher mit

Warmwasser versorgt. Die Wohnung wird durch Holzkastenfenster belichtet.
Im Kellergeschoss wird ein Kellerabteil genutzt (kein Zubehdér gemat WEG).

Die Wohnung ist mdbliert, die Mdblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der

Bewertung.

Die Wohnung befindet sich in einem durchschnittlichen Zustand.

Wohnungsausstattung
Vorraum:
Boden: Fliesen
Wande: geputzt und gemalt
Decke: Deckenverkleidung (Holz)
Tare: Eingangsture: 2-fligelige Holztire mit Glasfillung in Holzzarge

WC/Dusche:
Boden:
Wande:
Decke:
Ture:

Kiche: Boden:
Wande:
Decke:
Tre:
Fenster:

Flur: Boden:
Wande:
Decke:
Ture:

Wohnungsapparat Gegensprechanlage
Elektrosicherungskasten unter Putz montiert

Fliesen

Fliesen

Deckenverkleidung

glatte Holzture in Holzzarge
Dusche mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur
Hange-WC mit Unterputz-Spulkasten

Fliesen
geputzt und gemalt
Deckenverkleidung (Holz)
glatte Holztlre in Holzzarge
zu Wohnraum

zweizeilige Kichenausstattung mit Geraten

Holzboden

geputzt und gemalt

geputzt und gemailt

glatte Holztlre in Holzzarge

3 Zimmer und Kabinett:

Boden:
Wande:
Decke:
Ture:
Fenster:
Heizung:
Bad: Boden:
Wande:
Decke:
Ture:

Stand: 16.04.2026

Holzboden

geputzt und gemailt

geputzt und gemalt

glatte Holzture in Holzzarge
Holzkastenfenster
Elektro-Konvektor

Fliesen
Fliesen auf ca. 2m, dartiber geputzt und gemalt
geputzt und gemalt
Holztlre mit Glasflllung in Holzzarge
Badewanne mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur
Waschmaschinenanschluss
Elektro-Warmwasserspeicher
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Die Wohnung ist mdbliert, die Mdblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Topografie
Nutzfliche Wohnung W 18-20: 89,73 m?
Die Nutzflache ist der Nutzwertfestsetzung der Zentralen Schlichtungsstelle, MA 16 - Schli - ZS 3446/2001

vom 15.05.2001 entnommen.

Wohnung W 25/26 (B-LNR. 22)

Wohnungsbeschreibung

Die Wohnung W 25/26 liegt im 2. Obergeschoss und besteht aus einem Vorraum, einem WC, einem Bad,
einer Kiiche, einem Flur, einer Garderobe, zwei Zimmer und einem Kabinett. Die Wohnung ist mit den
zwei Zimmer zur Huglgasse (westseitig) und mit dem Kabinett und dem Bad hofseitig (ostseitig)
ausgerichtet.

Die Wohnung wird durch eine Gastherme in der Kiche beheizt und mit Warmwasser versorgt, die
raumseitige Warmeabgabe erfolgt durch Plattenheizkérper. Die Wohnung wird durch Kunststofffenster
belichtet.

Im Kellergeschoss wird ein Kellerabteil genutzt (kein Zubehér gemat WEG).

Die Wohnung ist mdbliert, die Mdblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Die Wohnung befindet sich in einem durchschnittlichen Zustand.

Wohnungsausstattung
Vorraum:
Boden: Fliesen
Wande: geputzt und gemailt
Decke: geputzt und gemalt
Ture: Eingangsture: glatte Holztlre in Holzzarge
Heizung: Plattenheizkdrper
WC: Boden: Fliesen
Wande: Fliesen
Decke: geputzt und gemailt
Tare: glatte Holztlre in Holzzarge
Heizung: Plattenheizkorper
Stand-WC mit Aufputz-Splilkasten
Bad: Boden: Fliesen
Wande: Fliesen
Decke: Deckenverkleidung (Holz)
Tare: glatte Holztlre in Stahlzarge
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkdrper

Dusche mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur

Flur: Boden: Fliesen
Wande: geputzt und gemalt
Decke: Deckenverkleidung (Holz)
Tare: offen
Garderobe:
Boden: PVC-Belag
Wande: geputzt und gemailt
Decke: geputzt und gemalt
Tare: glatte Holztlre in Stahlzarge
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Kiche: Boden: Fliesen

Wande: geputzt und gemalt
Decke: Deckenverkleidung (Holz)
Tare: offen
zweizeilige Kiichenausstattung mit Geraten
Gastherme
2 Zimmer und Kabinett:
Boden: Holzboden
Wande: geputzt und gemailt
Decke: Deckenverkleidung (Holz)
Tare: Holztire mit Glasfiillung bzw. glatte Holztlre in Holzzarge
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkorper
Die Wohnung ist mobliert, die Moblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.
Topografie
Nutzfliche Wohnung W 25/26: 81,84 m?

Die Nutzflache ist der Nutzwertfestsetzung der Zentralen Schlichtungsstelle, MA 16 - Schli - ZS 3446/2001
vom 15.05.2001 entnommen.

Wohnung W 36, Terrasse (B-LNR. 28)

Wohnungsbeschreibung

Die Wohnung W 36, Terrasse liegt im Dachgeschoss und besteht aus einem Vorraum, einem WC, einem
Bad, einer Kiche, einem Abstellraum und zwei Zimmer. Die Wohnung ist mit einem Zimmer und der
Klche zur Felberstrale (slidseitig) und mit einem Zimmer hofseitig (nordseitig) ausgerichtet. Dem
hofseitigen Zimmer ist eine Terrasse vorgelagert.

Die Wohnung wird durch eine Gastherme in einem der Zimmer beheizt und mit Warmwasser versorgt, die
raumseitige Warmeabgabe erfolgt durch Plattenheizkérper. Die Wohnung wird durch Kunststofffenster
belichtet.

Im Kellergeschoss wird ein Kellerabteil genutzt (kein Zubehér gemat WEG).

Die Wohnung ist mobliert, die Mdblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Die Wohnung befindet sich in einem durchschnittlichen Zustand.

Wohnungsausstattung
Vorraum:
Boden: Fliesen
Wande: geputzt und gemailt
Decke: geputzt und gemalt
Ture: Eingangstire: glatte Holztlre in Stahlzarge
Heizung: Plattenheizkdrper

Wohnungsapparat Gegensprechanlage
Elektrosicherungskasten unter Putz montiert

WC: Boden: Fliesen
Wande: Fliesen auf ca. 2m, dartber geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemailt
Tare: glatte Holztlre in Stahlzarge
Heizung: Plattenheizkorper

Hange-WC mit Unterputz-Spuilkasten
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Bad: Boden: Fliesen

Wande: Fliesen auf ca. 2m, dartber geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemailt

Tare: glatte Holztlre in Stahlzarge

Heizung: Plattenheizkdrper

Dusche mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur
Waschmaschinenanschluss

Klche: Boden: Holzboden
Wande: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemailt
Tare: offen
Fenster: Dachflachenfenster
Heizung: Plattenheizkdrper
einzeilige Kiichenausstattung mit Geraten
Zimmer Boden: Holzboden
Wande: geputzt und gemailt
Decke: geputzt und gemalt
Tare: glatte Holztlre in Stahlzarge
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkorper
Gastherme
Zimmer Boden: Holzboden
Wande: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemailt
Tare: offen
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkdrper
Terrasse:
Boden: Holzboden
Brustung: Metall
Die Wohnung ist mobliert, die Moblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.
Topografie
Nutzflaiche Wohnung W 36: 65,50 m?
Terrasse: 11,94 m?

Die Nutzflache ist der Nutzwertfestsetzung der Zentralen Schlichtungsstelle, MA 16 - Schli - ZS 3446/2001
vom 15.05.2001 entnommen.

Wohnung W 38 (B-LNR. 30)

Wohnungsbeschreibung

Die Wohnung W 38 liegt im Dachgeschoss und besteht aus einem Vorraum, einem WC, einem Bad,
einer Kiche, einem Abstellraum und drei Zimmer. Die Wohnung ist groBteils zur Huglgasse (westseitig)
ausgerichtet sowie teilweise mit dem Wohnzimmer zur Felberstralle (sldseitig). Die Raumhdhe betragt
rund 3,70m, im Bereich der AuBenwande sind Dachschragen vorhanden.

Die Wohnung wird durch eine Gastherme im Vorraum beheizt und mit Warmwasser versorgt, die
raumseitige Warmeabgabe erfolgt durch Plattenheizkérper. Die Wohnung wird durch Kunststofffenster
belichtet.

Im Kellergeschoss wird ein Kellerabteil genutzt (kein Zubehdér gemat WEG).

Die Wohnung ist mdbliert, die Mdblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Die Wohnung befindet sich in einem durchschnittlichen Zustand.
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Wohnungsausstattung

Vorraum:
Boden:
Wande:
Decke:
Ture:
Heizung:

WC: Boden:
Wande:
Decke:
Ture:
Heizung:

Bad: Boden:
Wande:
Decke:
Ture:
Heizung:

Abstellraum:
Boden:
Wande:
Decke:
Ture:

Kiche: Boden:
Wande:
Decke:
Ture:
Fenster:
Heizung:

Wohnzimmer:
Boden:
Wande:
Decke:
Ture:
Fenster:
Heizung:

2 Zimmer:
Boden:
Wande:
Decke:
Ture:
Fenster:
Heizung:

Stand: 16.04.2026

PVC-Belag

geputzt und gemailt

geputzt und gemalt

Eingangstire: glatte Holztlre in Stahlzarge

Plattenheizkorper
Wohnungsapparat Gegensprechanlage
Elektrosicherungskasten unter Putz montiert
Gastherme

PVC-Belag
geputzt und gemalt bzw. PVC-Belag
geputzt und gemalt
glatte Holzture in Holzzarge
Handtuchheizkdrper

Hange-WC mit Unterputz-Spuilkasten

Fliesen
Glasverkleidung auf ca. 2m, dariiber geputzt und gemalt
geputzt und gemalt
Holz-Schiebetire
Plattenheizkorper
Eck-Badewanne mit Armatur
Dusche mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur

Fliesen

geputzt und gemailt

geputzt und gemalt

glatte Holztiire in Stahlzarge

Fliesen
geputzt und gemailt
geputzt und gemalt
offen zu Wohnzimmer
Dachflachenfenster
Plattenheizkorper

einzeilige Kichenausstattung mit Geraten

Holzboden
geputzt und gemailt
geputzt und gemalt
offen zu Vorraum
Kunststofffenster mit Au3enjalousien
Plattenheizkorper
Klima-Gerat

Holzboden

geputzt und gemailt

geputzt und gemalt

glatte Holzture in Holzzarge

Dachflachenfenster

Plattenheizkorper
Klima-Gerat
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Die Wohnung ist mobliert, die Mdblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.
Topografie
Nutzflache Wohnung W 38: 116,69 m?
Die Nutzflache ist der Nutzwertfestsetzung der Zentralen Schlichtungsstelle, MA 16 - Schli - ZS 3446/2001
vom 15.05.2001 entnommen.
Flachenwidmung

Gemaly gultigem Flachenwidmungs- und Bebauungsplan des Magistrates der Stadt Wien (MA 21 -
Plandokument Nr.7413) liegt die Liegenschaft im "Bauland Gemischtes Baugebiet - GB", entlang der
FelberstraBe mit der Bauklasse IV in geschlossener Bauweise und einer Héhenbeschrankung auf 18m,
entlang der Huglgasse mit der Bauklasse lll in geschlossener Bauweise, hofseitig mit dem Zusatz "GV-
Geschaftsviertel” mit der Bauklasse | in geschlossener Bauweise und einer Hohenbeschrankung auf
4,5m.

el o - : ' A - Flichenwidmungs- und
?’[ € Bebavungsplan
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Quy Byrvaneniay: Shuckt Win - Vignna(E5
Drucleintyrre 38,08, M3 0555

whyn.gy frokilc

Lage, MaRe und Form

Die Liegenschaft besteht aus den Grundstiicken mit der Nr. .995 und der Nr. 1305 in der EZ 632
Grundbuch 01306 Rudolfsheim. Die Liegenschaft grenzt studseitig mit einer Lange in StraRenflucht von
rund 22m an die Felberstralte und westseitig mit einer Lange in Strallenflucht von rund 25m an die
Huglgasse.

Die Liegenschaft weist ein sehr geringes Gefalle in sidlicher Richtung auf.

GZ-26027-1150_FelberstralRe64 Huglgasse2-a/Gutachten
Stand: 16.04.2026 Seite 15 von 34



GroRe der Liegenschaft

Grundstucksflache der Liegenschaft EZ 632 532 m?

Die angegebene Flache entspricht dem derzeitigen Grundbuchsstand. Eine vermessungstechnische
Uberpriifung auf Ubereinstimmung mit dem Bestand in der Natur wurde nicht durchgefiihrt.

Baubehordliche Bewilligung

Das Gebaude wurde um das Jahr 1900 errichtet. Der Dachgeschossausbau, Wohnungsumbauten und der
Aufzugseinbau erfolgten aufgrund der Baubewilligungen MA 34/15-Felberstralle 64/728/2000 vom
08.03.2001 und MA 37-A/15-51/2001 vom 29.03.2001. Die Fertigstellungsanzeigen liegen unter den
Aktenzahlen MA 37-A/15-264/2003 vom 16.12.2003 und MA 37/15-Felberstralle 64/697/04 vom
26.05.2004 auf.

Energieausweis

Der spezifische Heizwarmebedarf betragt gemall den von der Hausverwaltung Ubergebenen
Energieausweisen vom 19.09.2024 fir das Erdgeschoss bis zum 3.0bergeschoss rund 103 kWh/m?3a,
fir das Dachgeschoss rund 49 kWh/m?a.

Anschliisse
Die Liegenschaft ist an das o6ffentliche Versorgungsnetz angeschlossen und verfiigt Gber Strom-, Gas-,
Wasser- und Kanalanschluss.

Verwaltung des Wohnhauses

Das Wohnhaus wird von der Hausverwaltung
Obwalt Immobilienverwaltung GmbH
1200 Wien, Pappenheimgasse 60/4
verwaltet.

Betriebskosten - monatliche Aufwendungen

Die monatliche Vorschreibung der Betriebskosten betragt gem. Eigentimervorschreibung ab 01/2026
derzeit (inkl. Umsatzsteuer):

Geschéftslokal

Reparaturriicklage 22,50 €
Betriebskosten 63,10 €
gesamt per Monat 85,60 €
Wohnung 3
Reparaturriicklage 44 43 €
Betriebskosten 114,21 €
gesamt per Monat 158,64 €
Wohnung 4
Reparaturriicklage 23,83 €
Betriebskosten 61,26 €
gesamt per Monat 85,09 €
Wohnung W 18-20
Reparaturriicklage 101,39 €
Betriebskosten 260,65 €
Liftbetriebskosten 69,09 €
gesamt per Monat 431,13 €
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Wohnung W 25/26

Reparaturriicklage 92,48 €
Betriebskosten 237,73 €
Liftbetriebskosten 63,02 €
gesamt per Monat 393,23 €
Wohnung W 36, Terrasse
Reparaturriicklage 74,01 €
Betriebskosten 190,27 €
Liftbetriebskosten 50,44 €
gesamt per Monat 314,72 €
Wohnung W 38
Reparaturriicklage 131,85 €
Betriebskosten 338,94 €
Liftbetriebskosten 89,86 €
gesamt per Monat 560,65 €

Die Aufwendungen fiir elektrische Energie und Gas sind verbrauchsabhangig mit den Energieversorgern
zu verrechnen.

Riicklagen Wohnhaus

Gemal Vorausschau 2026 betrug die Reparaturriicklage zum 28.11.2025 rund € 32.000,-- zu Gunsten
der Eigentiimergemeinschatft.

Bestandrechte - Vermietung

Die Wohnungseigentumsobjekte Geschaftslokal (B-LNR. 5) und W 3/4 (B-LNR. 6) sind bestandfrei
(werden eigengenutzt).

Die Wohnung W 18-20 (B-LNR. 17) ist gemaf Mietvertrag ab 01.04.1976 unbefristet vermietet. Der
monatliche Hauptmietzins betragt derzeit netto € 152,07 zuzlgl. € 299,76 Betriebskosten und € 45,19 USt
und ist wertgesichert.

Die Wohnung W 25/26 (B-LNR. 22) ist gemaf’ Mietvertrag vom 14.12.1987 unbefristet vermietet. Der
monatliche Hauptmietzins betragt derzeit netto € 139,95 zuzugl. € 273,41 Betriebskosten und € 41,34 USt
und ist wertgesichert.

Die Wohnung W 36 (B-LNR. 28) ist gemaf Mietvertrag vom 16.10.2009 unbefristet vermietet. Der
monatliche Hauptmietzins betragt derzeit netto € 431,70 zuzlgl. € 218,82 Betriebskosten und € 65,06 USt
und ist wertgesichert.

Die Wohnung W 38 (B-LNR. 30) ist wird eigengenutzt.
Im Grundbuch ist ein Wohnungsgebrauchsrecht fir den Ehegatten der Eigentiimerin eingetragen.

Kontaminierung

Gemaly Abfrage beim Umweltbundesamt vom 25.03.2026 scheint die bewertungsgegenstandliche
Liegenschaft in der Altlastenkarte des Umweltbundesamtes nicht auf.
Eine gesonderte Uberpriifung der Liegenschaft auf Kontaminierung wurde nicht durchgefiihrt.
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Lage

Das Wohnhaus liegt in mittlerer Wohnlage im 15. Bezirk der Bundeshauptstadt Wien in einem dicht
besiedelten Wohngebiet zwischen der Felberstrale in sudlicher Richtung, der Hultteldorfer Strale in
nérdlicher Richtung, der JohnstralRe in westlicher Richtung und der Schweglerstralle in dstlicher Richtung,
das teilweise mit einzelnen Gewerbebetrieben und Blrobauten durchmischt ist.
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Verkehrsverhaltnisse

Die Erschlielung des Wohnhauses erfolgt von der Felberstrale.

Uber die Felberstrale ist die als Westausfahrt bezeichnete Hadikgasse in Richtung zur A1 -
Westautobahn "Anschlussstelle Auhof" erreichbar. Der Gurtel bietet weiters gute Verkehrsverbindungen
Richtung Siden Uber die Triester Stralle zur A2 - Sidautobahn und Richtung Norden (ber die Nordbriicke
zur A22 - Donauuferautobahn.

An offentlichen Verkehrsmitteln steht die U-Bahnlinie U3 (Station Schweglerstrafle) mit Anbindung an den
Westbahnhof mit Schnellbahn, U-Bahnlinie U6 und diversen Strallenbahnlinien zur Verfugung.

Infrastruktur

Die Geschafte des taglichen Bedarfs sind in der Umgebung vor allem in der Marzstralle und der
Hutteldorfer Stralle vorhanden. Die nachstgelegenen Einkaufszentren sind das kleine Einkaufszentrum
"Meiselmarkt" an der Johnstralle und das "EKZ Lugnercity" am Neubaugurtel. Einige GroRbetriebe des
Einzelhandels und Fachmarkte sind an der Hadikgasse vorhanden. Alle wichtigen Verwaltungs- und
Versorgungseinrichtungen sind im Bezirk bzw. in den angrenzenden Bezirken gegeben. Schulen und
Kindergarten sind in der ndheren Umgebung vorhanden.
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GUTACHTEN UND BEWERTUNG

Allgemeine Bewertungsgrundlagen

Das Ziel der vorzunehmenden Bewertung ist der Verkehrswert der gegenstandlichen Liegenschaft. Dieser
wird durch den Preis bestimmt, der im redlichen Geschéaftsverkehr von jedermann, demnach unbeeinflusst
von persodnlichen und ungewdhnlichen Verhaltnissen, nach Beschaffenheit, Lage und Verwertbarkeit des
Bewertungsgegenstandes, bei einer VerauRerung zu erzielen ware. Der gewohnliche Geschaftsverkehr ist
der Handel auf dem freien Markt, bei dem sich der Preis nach dem marktwirtschaftlichen Prinzip von
Angebot und Nachfrage bestimmt.

Bewertungsmethode

Fur die Berechnung des Verkehrswertes stehen
das Vergleichswertverfahren
das Sachwertverfahren
und das Ertragswertverfahren
zur Verfligung.
Bei jeder Bewertung ist zu prufen, welches Verfahren zum Ziel fiihrt.

Fir die Bewertung einer bestandfreien Eigentumswohnung ist das Vergleichswertverfahren als das fir
Miteigentumsanteile - Wohnungseigentum geeignete Wertermittlungsverfahren anzuwenden.
Fir die Bewertung einer vermieteten Eigentumswohnung ist das Ertragswertverfahren als das fir
Miteigentumsanteile - Wohnungseigentum geeignete Wertermittlungsverfahren anzuwenden.

Aus den Ergebnissen der Wertermittlungsverfahren ist der Verkehrswert der Miteigentumsanteile -
Wohnungseigentum abzuleiten.

Der Vergleichswert

Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsachlich erzielten Kaufpreisen
vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich
der den Wert beeinflussenden Umstande weitgehend mit der zu bewertenden Sache Ubereinstimmen.
Abweichende Eigenschaften der Sache und geénderte Marktverhaltnisse sind nach Maligabe ihres
Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschlage zu beriicksichtigen.

Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschéftsverkehr in zeitlicher Nahe zum
Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach dem Stichtag
vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen Geschéaftsverkehr des
betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten.

Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewdhnliche Verhaltnisse oder personliche
Umstande der Vertragsteile beeinflusst wurden, diirfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn
der Einfluss dieser Verhaltnisse und Umstédnde wertmaRig erfasst werden kann und die Kaufpreise
entsprechend berichtigt werden.
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Der Ertragswert

Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des fir die Zeit nach dem
Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und
entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert).

Hierbei ist von jenen Ertrdgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache nachhaltig erzielt
werden kdnnen (Rohertrag).

Durch Abzug des tatsachlichen Aufwandes flir Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Sache
(Bewirtschaftungsaufwand) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet sich der Reinertrag; die
Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der Kapitalisierung berutcksichtigt wird. Bei
der Ermittlung des Reinertrages ist (iberdies auf das Mietausfallwagnis und auf allfallige Liquidationserlose
und Liquidationskosten bedacht zu nehmen.

Sind die tatsachlich erzielten Ertrdge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar oder weichen
sie von den bei ordnungsgemaler Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Ertragen ab, so ist von jenen
Ertrédgen, die bei ordnungsgemaler Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hatten erzielt werden kénnen,
und dem bei einer solchen Bewirtschaftung entstehendem Aufwand auszugehen; dafir konnen
insbesondere Ertrage vergleichbarer Sachen oder allgemein anerkannte statistische Daten herangezogen
werden.

Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art Ublicherweise
erzielbaren Kapitalverzinsung.

Der Reinertrag ist um den Verzinsungsbetrag des Bodenwertes zu vermindern, um den Reinertrag der
baulichen Anlagen zu ermitteln. Der Reinertrag der baulichen Anlagen wird zum angemessenen Zinssatz
auf die Restnutzungsdauer kapitalisiert und ergibt damit den Ertragswert der baulichen Anlagen.

Der Ertragswert der Liegenschaft ist die Summe aus dem Ertragswert der baulichen Anlagen und dem
Bodenwert.
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Hinweise zur Bewertung

- Die beschriebenen elekirischen, sanitaren und sonstigen Einrichtungen und Anlagen,
sowie sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nicht auf ihre Funktionsféhigkeit
liberpriift, deren ordnungsgeméfiie Funktion wird bei der Bewertung vorausgeseizt.
Weiters wird angenommen, dass diese Anlagen dem derzeitigen Stand der Technik
entsprechen. Die technischen Ausstattungen und Einrichtungen sind in dem Gutachten
nur insofern berticksichtigt, als diese den unmittelbaren Bestandteilen des Gebdudes
zuzuordnen sind.

- Nicht beauftragt ist - soweit iiberhaupt vorhanden - Zirkulationsleitungen einer zentralen
Trinkwassererwédrmung, die Wasserleitungen und Armaturen selbst vorhandene
Wasserspeicher und Durchlauferhitzer und dergleichen, somit alle Bereiche der
Wasserversorgung, weiters Feuerldsch- und Brandschutzanlagen sowie etwaige
Liiftungsanlagen, Luftwédscher in Klimaanlagen und Kiihltiirme des
Bewertungsgegenstandes nach Legionellenkonzentration zu untersuchen. Es wird daher
bei der Wertermittlung davon ausgegangen, dass keine nachweisbare oder geringe
Legionellenkonzentration (i.S. des DVVGW-Arbeitsbfattes W551) in den oben
beschriebenen Anlagen vorhanden ist somit die MaRzah! von 100KBE/100m/ nicht
(iberschritten wird.

- Soweit nichts anderes augenscheinifich feststellbar ist, wird angenommen, dass
konsensgemdll gebaut wurde, daher keine Abweichungen der tatsédchlichen Baufiihrung
vom genehmigten Bauplan vorliegen und sédmtliche behdrdfiche Auffagen erfiillt wurden.

- Die Beschreibung der Baulichkeiten bezieht sich auf dominante Ausstattungsmerkmale.
Einzelne Bauteile kénnen hiervon abweichen.

-Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebdudes wurde ausschlielRlich durch dul3eren
Augenschein anfésslich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte
Untersuchungen des Bauzustandes wurden nicht durchgefiihit. Zerstérende Untersuchungen
werden nicht ausgefiihrt, weshalb Angaben iiber nicht sichtbare

Bauteile und Baustoffe aus Auskiinften, die dem Sachverstindigen gegeben werden, auf
vorgelegten Unterlagen oder Vermutungen beruhen.

- Die Bewertung allfdlliger Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten
wird vom Sachverstindigen entsprechend seiner Erfahrungen angesetzt und wird dabei
von einer der Lage und jeweiligen Nutzung des Objektes marktkonformen Ausfiihrung
ausgegangen.

- Feststellungen hinsichtlich des Bauwerkes und des Bodens werden nur insoweit
geftroffen, als sie fiir die Wertermittiung von Bedeutung sind, und dies nur demonstrativ.

- Der Wertermittiung werden die Umstinde zugrunde gelegt die im Rahmen einer
iiblichen, ordnungsgeméfen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor
aflem bei der drtlichen Besichtigung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden
sind.

- Der rechtlichen Bewertung werden nur die Umstédnde zugrunde gelegt, die im Rahmen
einer dblichen, ordnungsgeméflen und angemessenen Erforschung des Sachverhalfes,
vor affem und iiberwiegend aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten
Informationen, erkennbar oder sonst bekannt geworden sind.

- Festgehalten wird, dass in die digitale Katastermappe (DKM) Einsicht genommen wurde
und die darin dargesteliten Grenzen nicht in der Natur iiberpriift wurden.

- Dieses Gutachten ist allein fiir den oben genannten Zweck erstellt worden. Seitens des
Gutachters kann keine Haftung iibernommen werden fiir den Fall, dass sich andere, sei
es zum genannten oder zu einem anderen Zweck, darauf berufen.
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Vergleichswert Geschaftslokal und Wohnung W 3/4 (B-LNR. 5 und B-LNR. 6)

Die Bewertung erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren im Sinn des § 4 LBG.
Das Vergleichswertverfahren ist zur Ermittlung des Wertes eines bestandfreien Miteigentumsanteiles -
Wohnungseigentum eines Mehrfamilienwohnhauses das geeignete Verfahren.

Bewertung

Als Vergleichsdaten wurden Preise von Verkaufsvorgangen von Eigentumswohnungen aus den Jahren
2021 bis 2025 aus der naheren Umgebung erhoben.

Wertbeeinflussende Unterschiede der einzelnen Vergleichsdaten (Vergleichswohnungen) im Bezug zur
bewertungsgegenstandlichen Wohnung mussten wertmaRig vergleichbar gemacht (harmonisiert) und
entsprechend den wertmaRigen Veranderungen der Kaufpreise aus dem Immobilienpreisspiegel (fur
gebrauchte Eigentumswohnungen) auf das Bewertungsjahr valorisiert werden.

Bodenkontaminationen wurden vom gefertigten Sachverstandigen nicht untersucht.

Vergleichsobjekte - Kaufvorgange 2021 bis 2025

Vergleichsobjekt 1

Tagebuchzahl 1968/2021 Felberstralle 58
Mindestanteil 54 | 1580 WE-Begriindung k.A.
Nutzflache 59 m?
Kaufpreis € 160.000,00
Lage vergleichbar [ 0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis € 160.000,00
Datum Kaufvertrag 27.03.2021
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 8,0%
[Kaufpreis Stand 2026 € 172.800,00 |
Vergleichsobjekt 2
Tagebuchzahl 2261/2021 ToBgasse 2
Mindestanteil 77 | 1714 WE-Begriindung 2019
Nutzflache 71 m?
Kaufpreis € 230.000,00
Lage vergleichbar [ 0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis € 230.000,00
Datum Kaufvertrag 01.04.2021
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 8,0%
[Kaufpreis Stand 2026 € 248.400,00 |

Vergleichsobjekt 3

Tagebuchzahl 4140/2023 Felberstralle 38
Mindestanteil 63 / 1104 WE-Begriindung k.A.
Nutzflache 68 m?
Kaufpreis € 238.000,00
Lage vergleichbar [ 0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis € 238.000,00
Datum Kaufvertrag 07.07.2023
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 4,0%
[Kaufpreis Stand 2026 € 247.520,00 |

Stand: 16.04.2026
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Vergleichsobjekt 4

Tagebuchzahl 4549/2025 Goldschlagstral3e 40
Mindestanteil 64 / 2080 WE-Begriindung 2023.
Nutzflache 63 m?
Kaufpreis € 249.000,00
Lage vergleichbar [ 0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis € 249.000,00
Datum Kaufvertrag 02.09.2025
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 0,0%
[Kaufpreis Stand 2026 € 249.000,00 |
Vergleichsobjekt 5
Tagebuchzahl 4936/2025 Felberstralle 64
Mindestanteil 64 / 1197 WE-Begriindung 2001
Nutzflache 76,00 m?
Kaufpreis € 165.000,00
Lage vergleichbar [ 0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis € 165.000,00
Datum Kaufvertrag 26.09.2025
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 0,0%
[Kaufpreis Stand 2026 € 165.000,00 |
Nutzflache | harm. + valor. y
Kaufpreis €/m?
Vergleichsobjekt 1 59,00 172.800 2.928,8
Vergleichsobjekt 2 71,00 248.400 3.498,6
Vergleichsobjekt 3 68,00 247.520 3.640,0
Vergleichsobjekt 4 63,00 249.000 3.952.4
Vergleichsobjekt 5 76,00 165.000 2.171,1
Summen 337,00 1.082.720 16.190,8
arithmetisches Mittel 3.238,2

Abzug fiir Lage im Erdgeschoss sowie ausschliel3lich stral3enseitig:

Abzug rund: 25% = -809,5 € / m? Nutzflache
Vergleichspreis zum Stichtag: ist rund 2.430 € / m? Nutzflache
Ermittlung Vergleichswert
berechnen: 80,32m? x 2430 = 195.178 €
Wertminderung wegen Mangel und Schaden 0€
Beriicksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umsténde
Berucksichtigung der Teilflache Top 4 in unsaniertem Zustand.
Abzug rund 15% = -29.277 €
Berucksichtigung der Teilflache als Geschaftslokal gewidmet.
Abzug rund 10% = -19.518 €
Vergleichswert
Geschaftslokal und Wohnung W 3/4 (B-LNR. 5 und B-LNR. 6) 146.383 €
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Vergleichswert Wohnung W 38 (B-LNR. 30)

Die Bewertung erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren im Sinn des § 4 LBG.
Das Vergleichswertverfahren ist zur Ermittlung des Wertes eines bestandfreien Miteigentumsanteiles -
Wohnungseigentum eines Mehrfamilienwohnhauses das geeignete Verfahren.

Bewertung

Als Vergleichsdaten wurden Preise von Verkaufsvorgangen von Eigentumswohnungen aus den Jahren
2021 bis 2025 aus der naheren Umgebung erhoben.

Wertbeeinflussende Unterschiede der einzelnen Vergleichsdaten (Vergleichswohnungen) im Bezug zur
bewertungsgegenstandlichen Wohnung mussten wertmaRig vergleichbar gemacht (harmonisiert) und
entsprechend den wertmaRigen Veranderungen der Kaufpreise aus dem Immobilienpreisspiegel (fur
gebrauchte Eigentumswohnungen) auf das Bewertungsjahr valorisiert werden.

Bodenkontaminationen wurden vom gefertigten Sachverstandigen nicht untersucht.

Vergleichsobjekte - Kaufvorgange 2021 bis 2025
Vergleichsobjekt 1

Tagebuchzahl 1998/2021 Maérzstralle 57
Mindestanteil 198 / 3584 WE-Begriindung 1996
Nutzflache 85 m?
Kaufpreis € 500.000,00
Lage vergleichbar [ 0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis € 500.000,00
Datum Kaufvertrag 17.03.2021
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 8,0%
[Kaufpreis Stand 2026 € 540.000,00 |

Vergleichsobjekt 2

Tagebuchzahl 1459/2022 Stéttermayergasse 6
Mindestanteil 127 | 968 WE-Begriindung 2015
Nutzflache 135 m?
Kaufpreis € 640.000,00
Lage vergleichbar [ 0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis € 640.000,00
Datum Kaufvertrag 11.02.2022
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 6,0%
[Kaufpreis Stand 2026 € 678.400,00 |
Vergleichsobjekt 3
Tagebuchzahl 522/2023 Preysinggasse 29
Mindestanteil 174 | 4898 WE-Begriindung 2021
Nutzflache 67 m? + Balkon
Kaufpreis € 409.500,00
Lage vergleichbar 0%
Freifldchen -15%
Harmonisierungsfaktor -15%
harmonisierter Kaufpreis € 348.075,00
Datum Kaufvertrag 20.01.2023
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 4,0%
[Kaufpreis Stand 2026 € 361.998,00 |
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Vergleichsobjekt 4

Tagebuchzahl 664/2024 Goldschlagstral3e 40
Mindestanteil 96 / 2080 WE-Begriindung k.A.
Nutzflache 88 m? + 25,54m? Terrasse
Kaufpreis € 529.000,00
Lage vergleichbar 0%
Freiflédchen -15%
Harmonisierungsfaktor -15%
harmonisierter Kaufpreis € 449.650,00
Datum Kaufvertrag 22.12.2023
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 4,0%
[Kaufpreis Stand 2026 € 467.636,00 |
Vergleichsobjekt 5
Tagebuchzahl 4398/2025 Goldschlagstral3e 80
Mindestanteil 97 | 769 WE-Begriindung 2015
Nutzflache 90 m? + 16,47m? Balkon
Kaufpreis € 545.000,00
Lage vergleichbar 0%
Freifldchen -15%
Harmonisierungsfaktor -15%
harmonisierter Kaufpreis € 463.250,00
Datum Kaufvertrag 27.08.2025
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 0,0%
[Kaufpreis Stand 2026 € 463.250,00 |
Nutzflache | harm. + valor. y
Kaufpreis €/m?
Vergleichsobjekt 1 85,00 540.000 6.352,9
Vergleichsobjekt 2 135,00 678.400 5.025,2
Vergleichsobjekt 3 67,00 361.998 5.403,0
Vergleichsobjekt 4 88,00 467.636 5.314,0
Vergleichsobjekt 5 90,00 463.250 5.147,2
Summen 465,00 2.511.284 27.242,3
arithmetisches Mittel 5.448,5
Vergleichspreis zum Stichtag: ist rund 5.450 € / m? Nutzflache
Ermittlung Vergleichswert
berechnen: 116,69 m*> x 5450 = 635.961 €
Wertminderung wegen Mangel und Schaden keine augenscheinlich vorhanden 0€
Beriicksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umsténde 0€
Vergleichswert Wohnung W 38 (B-LNR. 30) 635.961 €
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Ertragswert Wohnung W 18-20 (B-LNR. 17)

Als Bewertungsmethode wird das Ertragswertverfahren im Sinne des § 5 LBG angewendet.

Hauptmietzins netto p.M. 152,07 € - Stand 01/2026
entspricht 1,69 €/m?
Jahresrohertrag 1.824,84 €
abzlglich Bewirtschaftungskosten inkl. Mietausfallwagnis
15% -273,73 €
Jahresreinertrag 1.551,11 €
Kapitalisierungszinssatz 1,25% Lage und Miethéhe beriicksichtigt

Ermittlung des Bodenwertanteiles

Nutzflache Top 18-20: 89,73 m?

Grundkostenanteil: 1.200 € pro m2 Nutzflache
Bodenwertanteil Wohnung Top 18-20: 107.676 €
abziglich Bodenverzinsungsbetrag -1.345,95 €
ergibt Reinertrag der baulichen Anlage 205,16 €
Restnutzungsdauer Gebaude 40 Jahre
Kapitalisierungsfaktor / Vervielfaltiger 31,3269
Ertragswert der baulichen Anlage 6.427 €
zuzuglich Bodenwertanteil 107.676 €
Wertminderung wegen Mangel und Schaden
keinen augenscheinlichen Méngel und Schéden vorhanden 0€
Beriicksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umsténde 0€

Ertragswert Wohnung W 18-20 (B-LNR. 17) 114.103 €
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Ertragswert Wohnung W 25/26 (B-LNR. 22)

Als Bewertungsmethode wird das Ertragswertverfahren im Sinne des § 5 LBG angewendet.

Hauptmietzins netto p.M. 139,95 € - Stand 01/2026
entspricht 1,71 €/m?
Jahresrohertrag 1.679,40 €
abzlglich Bewirtschaftungskosten inkl. Mietausfallwagnis
15% -251,91 €
Jahresreinertrag 1.427,49 €
Kapitalisierungszinssatz 1,25% Lage und Miethéhe beriicksichtigt

Ermittlung des Bodenwertanteiles

Nutzflache Top 25/26: 81,84 m?

Grundkostenanteil: 1.200 € pro m2 Nutzflache
Bodenwertanteil Wohnung Top 25/26: 98.208 €
abziglich Bodenverzinsungsbetrag -1.227,60 €
ergibt Reinertrag der baulichen Anlage 199,89 €
Restnutzungsdauer Gebaude 40 Jahre
Kapitalisierungsfaktor / Vervielfaltiger 31,3269
Ertragswert der baulichen Anlage 6.262 €
zuzuglich Bodenwertanteil 98.208 €
Wertminderung wegen Mangel und Schaden
keinen augenscheinlichen Méngel und Schéden vorhanden 0€
Beriicksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umsténde 0€

Ertragswert Wohnung W 25/26 (B-LNR. 22) 104.470 €
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Ertragswert Wohnung W 36 (B-LNR. 28)

Als Bewertungsmethode wird das Ertragswertverfahren im Sinne des § 5 LBG angewendet.

Hauptmietzins netto p.M. 431,70 € - Stand 01/2026
entspricht 6,59 €/m?
Jahresrohertrag 5.180,40 €
abzlglich Bewirtschaftungskosten inkl. Mietausfallwagnis
15% -777,06 €
Jahresreinertrag 4.403,34 €
Kapitalisierungszinssatz 2,50% Lage und Miethéhe beriicksichtigt

Ermittlung des Bodenwertanteiles

Nutzflache Top 36: 65,50 m?

Grundkostenanteil: 1.200 € pro m2 Nutzflache
Bodenwertanteil Wohnung Top 36: 78.600 €
abziglich Bodenverzinsungsbetrag -1.965,00 €
ergibt Reinertrag der baulichen Anlage 2.438,34 €
Restnutzungsdauer Gebaude 40 Jahre
Kapitalisierungsfaktor / Vervielfaltiger 25,1028
Ertragswert der baulichen Anlage 61.209 €
zuzuglich Bodenwertanteil 78.600 €
Wertminderung wegen Mangel und Schaden
keinen augenscheinlichen Méngel und Schéden vorhanden 0€
Beriicksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umsténde 0€

Ertragswert Wohnung W 36 (B-LNR. 28) 139.809 €
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Ermittlung der Rechte und Lasten

Im Grundbuch der EZ 632 B-LNR4 5, 6, 17, 22, 28 und 30 mit Abfragedatum 25.03.2026 sind folgende
Rechte und Lasten eingetragen.

Eintragungen im A2-Blatt:  keine Eintragungen

Eintragungen im C-Blatt:

R S S RS RS E S EEEEEEEEEEEEE C KKK AR A A A AN AR AR A A AR AR KA KA A AR R AAAATRN AR KK ER
7 a 210/1995 Vereinbarung liber die Aufteilung der Aufwendungen
gem § 19 WEG bem Abs Siebzehntens Wohnungseigentumsvertrag

1992-11-20
24 auf Anteil B-LNR 30
a 207/2010

WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT gem. Vertragspunkt Drittens, Absat:z
Drittens Ubergabsvertrag 2009-10-01 fiir
| geb. 1972-03-05
c 2261/2016 VORRANG von LNR 33 vor 24
d 1563/2017 VORRANG won LNR 34 vor 24
e 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der Leitha -
3132/2019) VORRANG von LNR 45 wvor LNR 24
25 auf Anteil B-LNR 30
a 207/2010
BELASTUNGS- UND VERAUSSERUNGSVERBOT fiir
| | geb. 1972-03-05
c 2261/2016 VORRANG wvon LNR 33 vor 25
1563/2017 VORRANG von LNR 34 vor 25
e 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der Leitha -
3132/2019) VORRANG wvon LNR 45 vor LNR 25

o

= auf Anteil B-LNR 5 6 17 22 28 30
a 2261/2016 Pfandurkunde 2016-04-12
PFANDRECHT Héchstbetrag EUR 1.300.000,——

fiir Volksbank Nieder&sterreich AG (FN 39939i)

b 2261/2016 VORRANG won LNR 33 vor 24 25

c 163/2026 Einleitung des Versteigerungsverfahrens C-LNR 53

a5 auf Anteil B-LNR 5 6 17 22 28 30

a 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der Leitha -
3132/2019) Pfandbestellungsurkunde 2019-09-09
PFANDRECHT Héchstbetrag EUR 1.330.000,-——
fiir Volksbank Nieder&sterreich AG (FN 39939i)
IM RANG VOR C-LNr 24 und 25

c 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der Leitha -
3132/2019) 2908/2023 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an
der Leitha - 1746/2023) Simultan haftende Liegenschaften
EZ 147 KG 05003 Bruck an der Leitha C-LNR 3
EZ 632 KG 01306 Rudclfsheim C-LNR 45

d 163/2026 Einleitung des Versteigerungsverfahrens C-LNR 53

53 auf Anteil B-LNR 5 6 17 22 28 30

a 163/2026 IM RANG 2261/2016 IM RANG 5638/2019 Einleitung des
Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung von vollstr
EUR 988.238,20 samt Zinsen und Kosten gem
Exekutionsbewilligung 2026-01-16
fiir Volksbank Niederdsterreich AG (FN 039939i) (39 E 2/261i)

b 163/2026 Pfandrechte hierzu C-LNR 33 und C-LNR 45

Die Aufteilung der Betriebskosten erfolgt nach Nutzfldchen.

PFANDRECHTE werden im Zuge der Wertermittlung der Liegenschaft nicht beriicksichtigt (stellen keine
wertbeeinflussenden Lasten dar), die Pfandrechte sind jedoch bei Verdullerung der Liegenschaft
entsprechend zu berticksichtigen.
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WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT AN WOHNUNG W 38
DRITTENS

Folgende Gegenleistungen werden als Ubergabebedingungen vereinbart:

l. Eine bare Hinauszahlung hat die Ubernehmerin nicht zu leisten. -

2. Die Ubernahme einer Kreditverbindlichkeit auf die Ubernehmerin erfolgt nicht. ----

3. Die Ubernehmerin raumt dem Ubergeber ob den vertragsgegenstindlichen
Liegenschaftsanteilen die Dienstbarkeit des lebenslidnglichen, unentgeltlichen und
iber ausdriicklichen Wunsch beider Parteien auch Dbetriebskostenfreien
Wohnungsgebrauchsrechtes in der vertragsgegenstindlichen Eigentumswohnung
1150 Wien, FelberstraBe 64/38 samt dazugehorigen Kellerabteil 38 und mit dem
Recht der Mitbeniitzung der allgemeine Teile der Liegenschaft ein. ~-sceeoeumeeean
Der Ubergeber ist berechtigt, den Vertragsgegenstand im unverdnderten Ausmal} wie
bisher und im Rahmen seiner personlichen Bedirfnisse zu benutzen. ------—------=-n--
Im Rahmen dieses Wohnungsgebrauchsrechtes ist der Ubergeber auch berechtigt,
jederzeit Besuche zu empfangen und diese auch voribergehend zu beherbergen sowie
insbesondere Pflegepersonen fiir die Dauer seiner Pflegebediirftigkeit aufzunehmen.
Das Wohnungsgebrauchsrecht ist ausschliellich in dem Sinne, dass — soweit keine
anderen Rechtspflichten entgegenstehen, wie zum Beispiel das Mitwohnrecht des
Ehegatten und Anspriiche von nicht eigenberechtigteq Kindern - jede Mitbenitzung

des Vertragsgegenstandes durch den jeweiligen Eigentiimer oder Dritte nur mit

Zustimmung des Ubergebers zulissig ist.
Der Ubergeber ist sich bewusst, dass ihm die spatere Verfugung iiber den
Vertragsgegenstand (VerduBerung oder Belastung), die Vermietung desselben oder die
sonstige Weitergabe von Beniitzungsrechten nicht mehr moglich ist. ------mm-ammmemnn-

Wihrend der Dauer der Ausiibung dieses Rechtes, sind die laufenden Aufwendungen,
ndmlich Gas- und Stromkosten sowie Betriebskosten fiir dieses Objekt, insbesondere
laut monatlicher Vorschreibung durch die Hausverwaltung, beeinhaltend anteilige
liegenschaftsbezogene Versicherungen und anteilige offentliche Abgaben, wie
Wasser-, Kanal- und Millabfuhrgebihr und auch der monatliche Beitrag zur

Reparaturkostenriicklage  alleine und ohne Ruckersatzanspriiche von  der

Ubernehmerin zu tragen.
Die Vertragsparteien sind in Kenntnis, dass die Erhaltungspflicht fiir den
Vertragsgegenstand auf die Ubernehmerin tibergeht und kiinftige Instandhaltungs- und

Reparaturkosten von dieser zu tragen sind. Die Ubernehmerin ist verpflichtet, den

Vertragsgegenstand im gebrauchsfahigen Zustand zu halten.
Die Ubernehmerin verpflichtet sich, jegliche bauliche Verdnderungen am
Vertragsgegenstand nur  mit Zustimmung des Ubergebers  vorzunchmen.

Ausgenommen sind notwendige BaumaBnahmen zur Erhaltung der Substanz und

Abwehr von Gefahren.
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Ermittlung des Wertes des WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHTES
als Last fiir die Liegenschaft

Nutzflache Wohnung W 36: 116,69 m?
marktkonforme Mietansatz rund: 12,00 €/m?
ergibt monatlicher Mietzins netto rund 1.400,28 €
zuzuglich Bewirtschaftungskosten: 933,52 € 40% des Rohertrages

(Bewirtschaftungskosten werden
2.333,80 € von der Eigentiimerin bezahlt)

ergibt Gesamt-Mietzinsansatz pro Jahr rund 28.005,60 €

ergibt Liegenschaftsrohertrag rund: 28.010,00 €
Begiinstigter: geb.: 1972 54 Jahre
Barwertfaktor nach Sterbetafel: 17,323
ergibt: -485.217 €
Wert des WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHTES
. -485.217 €
als Last fiir die Liegenschaft:
Rechte und Lasten 0€
Wohnungsgebrauchsrecht
gsge -485.217 €
als Last fur die Wohnung W 38

Ermittlung des Verkehrswertes
Geschaftslokal und Wohnung W 3/4 (B-LNR. 5 und B-LNR. 6)

Vergleichswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum 146.383 €

Marktanpassung / Bertcksichtigung

der Verhaltnisse des redlichen Geschéftsverkehrs 0% 0€
Verkehrswert ohne Rechte und Lasten 146.383 €
Rechte und Lasten 0€

146.383 €
Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet 146.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berlcksichtigt werden konnten, kann der
Vergleichswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusatzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

Verkehrswert der Miteigentumsanteile -

Wohnungseigentum an Geschaftslokal (B-LNR. 5)

und Wohnungseigentum an W 3/4 (B-LNR. 6)

mit Rechte und Lasten 146.000 €

( in Worten Euro Einhundertsechsundvierzigtausend )

Der Verkehrswert versteht sich als " geldlastenfreier " Wert der Miteigentumsanteile -
Wohnungseigentum an Geschéftslokal (B-LNR. 5) und Wohnungseigentum an W 3/4
(B-LNR. 6).
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Ermittlung des Verkehrswertes
Wohnung W 18-20 (B-LNR. 17)

Ertragswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum 114.103 €

Marktanpassung / Berticksichtigung

der Verhaltnisse des redlichen Geschéaftsverkehrs 0% 0€
Verkehrswert ohne Rechte und Lasten 114.103 €
Rechte und Lasten 0€

114.103 €
Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet 114.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berilicksichtigt werden konnten, kann der
Ertragswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusatzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

Verkehrswert des Miteigentumsanteiles -
Wohnungseigentum an W 18-20 (B-LNR. 17)
mit Rechte und Lasten 114.000 €

(in Worten Euro Einhundertvierzehntausend )

Der Verkehrswert versteht sich als " geldlastenfreier " Wert des Miteigentumsanteiles
- Wohnungseigentum an W 18-20 (B-LNR. 17).

Ermittlung des Verkehrswertes
Wohnung W 25/26 (B-LNR. 22)

Ertragswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum 104.470 €

Marktanpassung / Bertcksichtigung

der Verhaltnisse des redlichen Geschaftsverkehrs 0% 0€

Verkehrswert ohne Rechte und Lasten 104.470 €

Rechte und Lasten 0€
104.470 €

Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet 104.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berlcksichtigt werden konnten, kann der
Ertragswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusatzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

Verkehrswert des Miteigentumsanteiles -
Wohnungseigentum an W 25/26 (B-LNR. 22)
mit Rechte und Lasten 104.000 €

( in Worten Euro Einhundertviertausend )

Der Verkehrswert versteht sich als " geldlastenfreier " Wert des Miteigentumsanteiles
- Wohnungseigentum an W 25/26 (B-LNR. 22).
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Ermittlung des Verkehrswertes
Wohnung W 36, Terrasse (B-LNR. 28)

Ertragswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum 139.809 €

Marktanpassung / Berticksichtigung

der Verhaltnisse des redlichen Geschéaftsverkehrs 0% 0€

Verkehrswert ohne Rechte und Lasten 139.809 €

Rechte und Lasten 0€
139.809 €

Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet 140.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berilicksichtigt werden konnten, kann der
Ertragswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusatzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

Verkehrswert des Miteigentumsanteiles -
Wohnungseigentum an W 36, Terrasse (B-LNR. 28)
mit Rechte und Lasten 140.000 €

( in Worten Euro Einhundertvierzigtausend )

Der Verkehrswert versteht sich als " geldlastenfreier " Wert des Miteigentumsanteiles
- Wohnungseigentum an W 36, Terrasse (B-LNR. 28).

Ermittlung des Verkehrswertes
Wohnung W 38 (B-LNR. 30) ohne Wohnungsgebrauchsrecht

Vergleichswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum 635.961 €

Marktanpassung / Bertcksichtigung

der Verhaltnisse des redlichen Geschéftsverkehrs 0% 0€
Verkehrswert ohne Rechte und Lasten 635.961 €
Rechte und Lasten 0€

635.961 €
Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet 636.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berlcksichtigt werden konnten, kann der
Vergleichswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusatzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

Verkehrswert des Miteigentumsanteiles -

Wohnungseigentum an W 38 (B-LNR. 30)

mit Rechte und Lasten

(ohne Wohnungsgebrauchsrecht) 636.000 €

( in Worten Euro SechshundertsechsunddreiBigtausend )
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Wohnung W 38 (B-LNR. 30) mit Beriicksichtigung Wohnungsgebrauchsrecht
Vergleichswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum 635.961 €

Marktanpassung / Bertcksichtigung

der Verhaltnisse des redlichen Geschaftsverkehrs 0% 0€
Verkehrswert ohne Rechte und Lasten 635.961 €
Rechte und Lasten inklusive Wohnungsgebrauchsrecht -485.217 €

150.744 €
Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet 151.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berlcksichtigt werden konnten, kann der
Vergleichswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusatzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

Verkehrswert des Miteigentumsanteiles -

Wohnungseigentum an W 38 (B-LNR. 30)

mit Rechte und Lasten

inklusive Wohnungsgebrauchsrecht 151.000 €

( in Worten Euro Einhunderteinundfiinfzigtausend )

Die Verkehrswerte verstehen sich als "gqeldlastenfreie" Werte des
Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum an W 38 (B-LNR. 30).

Bauwerksstatische und vermessungstechnische Uberpriifungen sowie bautechnische und
haustechnische Bauwerksiiberpriifungen haben durch den Sachverstidndigen im Zuge der
Befundaufnahme auftragsgemaR nicht stattgefunden (kein bautechnisches Gutachten), die
Beschreibung der vorhandenen Bauausfiihrungen erfolgte ausschlieBlich durch
augenscheinliche Befundung des Gebdudebestandes (ohne Bauwerksoéffnungen).

Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger
Das Gutachten umfasst 34 Seiten.
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Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

Stand: 16.04.2026

26027-1150

BEILAGENSAMMLUNG

ZUM
BEWERTUNGSGUTACHTEN

MITEIGENTUMSANTEILE - WOHNUNGSEIGENTUM

Grundbuch:
Einlagezahl:

Mindestanteile:

Bezirksgericht:

Wohnungseigentum an der Liegenschaft

01306 Rudolfsheim

632 B-LNR:
16 / 1197 B-LNR. 5
371 1197 B-LNR. 6
76 | 1197 B-LNR. 17
73 1 1197 B-LNR. 22
64 / 1197 B-LNR. 28
93/ 1197 B-LNR. 30

Funfhaus

Zur Ermittlungder VERKEHRSWE RTE der Miteigentumsanteile -

5, 6,17, 22, 28 und 30

Gechiftslokal
W 3/4

W 18-20

W 25/26

W 36, Terrasse
W 38

Adresse: 1150 Wien, Felberstrale 64 / Huglgasse 2
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

BEILAGE 1
GRUNDBUCHSAUSZUG

KATASTRALGEMEINDE 01306 Rudolfsheim EINLAGEZAHL 632
BEZIRKSGERICHT Fiinfhaus

HH AR A AR R A A AT AR A A AT AT F A AR AR A T A A A AR AR A A A A ARA A A A A AR AN AT A AR A AR AARAAAAA A AR AAFT AN AKX H

**%* Eingeschrdnkter Auszug L
it B-Blatt eingeschrankt auf die Laufnummer({n) 5, 6, 17, 22, 28, 30 i
bt C-Blatt eingeschrédnkt auf Belastungen fiir das angezeigte B-Blatt et

R R AR A A A AR AR A A A A A E A A A A A A AT R A AR A A AR AR AT A A AT A A A A AR AT A A A AR AAA A AR AN AAAAT A AR AR TN XA H

Letzte TZ 911/2026
WOHNUNGSEIGENTUM

Einlage umgeschrieben gemdl Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
AA A A A AR AN A A AR AN AAANAAAAARA A A A A A AN AR * A7 KA KA AR AR A A A AR AR A AR A A AR ATA A A AR A AN AR A AR
GST-NR G BA (NUTZUNG) FLACHE GST-ADRESSE
995 GST-Fl&ache 472
Bauf,. (10) 437
Bauf. (20) 35 Felberstrale 64
Huglgasse 2
1305 Bauf. (20) &0
GESAMTFLACHE 532
Legende:
Bauf. (10) : Baufldchen (Gebdude)
Bauf., (20): Bauflidchen (Gebidudenebenfldchen)

A T AZ Ee e i
3 a geléscht
EE i e e T e i e e i i i e e 3 E i i i e e i e e e e e e

5 ANTETL: 16/11%97

k 6012/2001 Wohnungseigentum an Geschidftslokal
g 1088/2015 IM RANG 1269/2014 gerichtl Vergleich 2015-03-02
Eigentumsrecht
t 2850/2025 Rangordnung fiir die Verduferung bis 2026-06-26 fiir
Treuhdnder/in Mag. Michael Wirrer Rechtsanwalt (geb 1985-08-20)
6 ANTETL: 37/1187

k 6012/2001 Wohnungseigentum an W 3/4
g 1088/2015 IM RANG 1269/2014 gerichtl Vergleich 2015-03-02
Eigentumsrecht
t 2850/2025 Rangordnung filir die Verduberung bis 2026-06-26 fir
Treuhdnder/in Mag. Michael Wirrer Rechtsanwalt (geb 1985-08-20)
17 ANTETL: 76/1197

k 6012/2001 Wohnungseigentum an W 18-20
r 1088/2015 IM RANG 1269/2014 gerichtl Vergleich 2015-03-02
Eigentumsrecht
u 2924/2025 Rangordnung fiir die Verduferung bis 2026-07-01
22 ANTEIL: 73/1197
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

k 6012/2001 Wohnungseigentum an W 25/26
r 1088/2015 IM RANG 1269/2014 gerichtl Vergleich 2015-03-02
Eigentumsrecht
u 2924/2025 Rangordnung fiir die VerduBerung bis 2026-07-01
28 ANTEIL: 64/1197

c 6012/2001 Weohnungseigentum an W 36, Terrasse
j 1088/2015 IM RANG 1269/2014 gerichtl Vergleich 2015-03-02
Eigentumsrecht
m 2924/2025 Rangordnung fiir die VerduBerung bis 2026-07-01
30 ANTEIL: 93/1197

c 6012/2001 Wohnungseigentum an W 38
g 207/2010 Ubergabsvertrag 2009-10-01 Eigentumsrecht
h 207/2010 Belastungs—- und Verduflerungsverbot
2924/2025 Rangordnung filr die VerduBerung bis 2026-07-01
KA EKKARAKRKRKEKEARARA AR AR AR R ARk kA KAk hkkkkhk*k C KA K KAKREKAKEKEAEKRRKAKKAKAER KN KANAKAR A KA ARk kAR hxk*k
7 a 210/1995 Vereinbarung liber die Aufteilung der Aufwendungen
gem § 19 WEG bem Abs Siebzehntens Wohnungseigentumsvertrag
1992-11-20
24 auf Anteil B-LNR 30
a 207/2010
WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT gem. Vertragspunkt Drittens, Absatz
Drittens Ubergabsvertrag 2009-10-01 fiir
geb. 1972-03-05
c 2261/2016 VORRANG von LNR 33 vor 24
d 1563/2017 VORRANG von LNR 34 vor 24
e 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der Leitha -
3132/2019) VORRANG won LNR 45 vor LNR 24
25 auf Anteil B-LNR 30
a 207/2010
BELASTUNGS- UND VERAUSSERUNGSVERBOT fiir
geb. 1972-03-05
c 2261/2016 VORRANG von LNR 33 vor 25
d 1563/2017 VORRANG von LNR 34 wvor 25
e 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der lLeitha -
3132/2019) VORRANG won LNR 45 wvor LNR 25
33 auf Anteil B-INR 5 6 17 22 28 30
a 2261/2016 Pfandurkunde 2016-04-12
PFANDRECHT Hochstbetrag EUR 1.300.000,--
fiir Volksbank Niederédsterreich AG (FN 39939i)
b 2261/2016 VORRANG von LNR 33 vor 24 25
c 163/2026 Einleitung des Versteigerungsverfahrens C-LNR 53
45 auf Anteil B-LNR 5 6 17 22 28 30
a 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der Leitha -
3132/2019) Pfandbestellungsurkunde 2019-09-09
PFANDRECHT Hoéchstbetrag EUR 1.330.000,--
fiir Volksbank Niederésterreich AG (FN 39339i)
IM RANG VOR C-LNr 24 und 25
c 5638/2019 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an der Leitha -
3132/2019) 2908/2023 (Entscheidendes Gericht BG Bruck an
der Leitha - 1746/2023) Simultan haftende Liegenschaften
EZ 147 KG 05003 Bruck an der Leitha C-LNR 3
EZ 632 KG 01306 Rudolfsheim C-LNR 45
d 163/2026 Einleitung des Versteigerungsverfahrens C-LNR 53
53 auf Anteil B-LNR 5 6 17 22 28 30
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

a 163/2026 IM RANG 2261/2016 IM RANG 5638/2019 Einleitung des
Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung von vollstr
EUR 988.238,20 samt Zinsen und Kosten gem
Exekutionsbewilligung 2026-01-16
fiir Volksbank Niederédsterreich AG (FN 039939i) (39 E 2/261)

b 163/2026 Pfandrechte hierzu C-LNR 33 und C-LNR 45

KEKKKFKH TR KK R KA KRR AR T AR AR Ak hnwhkhndn HINWEIS A A A a A v AR AR AR A AR AR AR AR AR AR AR F AR TR

Eintragungen ohne Wihrungsbezeichnung sind Betrdge in ATS.
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

BEILAGE 2

WOHNUNGSGRUNDRISSE

Geschaftslokal (B-LNR. 5) und W 3/4 (B-LNR. 6)

ERDGESCHOSS ..,

=k
p—

495
<«
0w g w
- |§lglu
B0
200
&8s ’ g
200
1§}8 =

GZ-26027-1150_Felberstrae64_Huglgasse2/Beil2_Wohnungsgrundriss



Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

W 18-20 (B-LNR. 17)
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

W 25/26 (B-LNR. 22)
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

W 36, Terrasse (B-LNR. 28)
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

W 38 (B-LNR. 30)
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

BEILAGE 3

FOTODOKUMENTATION
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

Geschaftslokal und Wohnung W 3/4
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

Wohnung W 18-20

Seite 5 von 11 GZ-26027-1150_Felberstrale64_Huglgasse2/Beil3_Fotos



Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

Wohnung W 25/26
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

Wohnung W 36, Terrasse
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

Wohnung W 38
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger
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Beilage 4

Energieausweis fiir Wohngebaude

OlB-Richtiinta 6
Ausgabe: Mai 2023

ENSTITUY FUR BALTECHNIE.

BEZEICHNUNG Felberstrale 64 Umsetzungsstand  Bestand
Gebaude(-teil) Wohnen (EG bis 3.5t) Baujahr 1900
Nutzungsprofil ~ Wohngeb&ude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten Letzte Veranderung

StraBe Felberstrafie 64 Katastralgemeinde Rudolfsheim
PLZ/Ort 1150 Wien-Rudolfsheim-Fiinfhaus KG-Nr. 01306
Grundstiicksnr. 995 Seehéhe 218m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWE petsic PEB s« COzeask foezsx

HWBs.: Der fist jene Wa die {n den Riumen EEB Der Endeneminbcdarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den

bereitgestellt werden muss, um diese auf einer ! b allfilliger ge und lich eines

ohne Berlicksichtigung alifalliger Ertrige aus Wsrmerﬂclngevﬂnm, 2u halten. dafiir cli 5. Der B darf jener
Energiemenge, die erngekaun wurden muss [I.Jefa'energiebedan}

WWWE: Der Wi darf ist in Abhdngigkeit der k ie als

T g Defaul il ) taee: Der Faktor Isl der monemm elnerssits dem
Endenergiebedarf amggllm allfalliger E des dafir

HEB: Baim H hedarf werden zum Heiz- und notwandigen Hilf iz und i amem{ ferenz- rf

Whrmwassemﬁmuehedurf die Verluste des i L ichtigh, g 2007).

dazu z3hlen insbesondere die \n;rlusls der War der War g, ¥

dar Wi P 1g und der W boabe sowie allfalliger Hilfsenergle. PEB: Der P ist der Enc filich der Verluste in
Vork Der P iebedarf waist einen b (PEB.) und einen nicht

HHSB: Der ist als fiachenb Defaul Er {PEB.MJ Anteil auf.

ht in etwa dem ittichen i eines
Bsterreichischen Haushalts, CO=: dem Endenergiebedart :hnenden &
T m ), elnschiieBlich jener for
RK: Das Referenzklima Ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Emmitllung von
Energiekennzahlen. SK: Das Standortklima ist das reale Kiima am dort. Dieses Kii dell

wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt dr Meteorologie

und Geodynamik fir die Jahra 1978 bis 2007 o der I+
Alle Werte gelten unter der i eines Sie geben den Jahresbedarf pro Quad ter beheizter Brutt he an.
Dieser Energleausweis entspricht den Vorgaben der O18-F 6 und \ “ des O Instituts fir B: hnik in Umeetz:
2010/31/EU vom 19. Mal 2010 Gber die ¢ ienz von Gebduden bzw. 2018/844/EU vom 30, Mai 2018 und des Energi is-Vorlag (EAVG). Der
Ermitth i fiir die i fir Pri je und Kohl i st far Strom: 2018-01 - 2021-12, und es wurden iibliche Allokationsregeln unterstefit,

ArchiPHYSIK 21.0.41 - lizenziert fir Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH Y. A

19.09.2024



Energieausweis fiir Wohngebaude

o i B OIB-Richtlinia 6
BSTERA BOICHES
IRETTTLIT 7% RAUTRCHN Ausgabe: Mal 2023

GEBAUDEKEMNDATEN Wohnen (EG bis 3.5t) EA-Art:
Brutto-Grundfiache (BGF) 17250 m Heiztage 2804 Art der Lisftung Fensterliifiung
Bezugsflache (BF) 13800 m° Heizgradtage 369210 Solarthermie -
Brutto Violumen (V&) G198 177 Klimaregion N Photovoltalk - Ko
Gebaude-Hiillfiache (4) 16150 0 Norm-AuBentemperatur 414 50 Stromspeicher - KWin
Kompakthelt (/) 0,24 1 Soll-Innentemperatur 220°C WW-WB-System (primr) kombiniert
charakteristische Linge (/c) 410 i mittlerer U-Wert 1,160 Win WW-WB-System {sekunddr, opt.} -

Teil-BGF - LEK T-Wert 56,95 RH-WEB-System (primar) Kessel, Gas
Teil-BF -0 Bauweise schwere RH-WB-System (sekundir, opt) -

Teill-ve -m’ Kaltebereitstellungs-System *

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwirmebedarf HWB Ref,RK = 0.9 KWwifm
Endenergiebedar EEBRK = 1593 Wi
Gesamtenergieeffizienz-Faktor {GEERK = 1,84
Emeuerbarer Anteil
Heizwarmebedarf HWB RK = 90,9 Wi
Primarenergiebedarf n.ern. fir RH+WW PEB HEB,nem.AK = 150,2 E\Wifinsa
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima) 5
Referenz-Heizwarmebedarf Qh,Rel,SK = 176 423 |Wihfa HWB Ref,SK = 1034 EWhi
Heizwérmebedarf QhsK = 175752 IWhia HWB sK = 101,9 KWWhim®:
Warmwasserwirmebedarf Qtw = 17630 kWhia WWWB = 10,2 K\Whim'a
Heizenergiebedarf QO HEBSK = 263384 IWihfa HEB SK = 1527 WWhimea
Energieaufwandszahl Warn 8 AWZ,WW = 1,67
Energieaufwandszahl Raumheizung : & AWZRH = 1,31
Energieaufwandszahl Heizen BAWZH = 1,34
Haushaltsstrombeadarf ) QHHSB = 39 289 KWila HHSB= 22,8 IWilnia
Endenergiebedarf QEEBSK = 302 683 Iz EEB 8K = 1755 Wilima
Primarenergiebadarf ' QPEBSK = 358 967 WWira PEBsSK = 208,1 WWiifin'e
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar Q PEBn.erm. SK = 320 731 v PEB nem. SK = 1859 LWidi'a
Primérenergiebedarf erneuerbar " QPEBem.SK = 38235 Kwia PEB em. 5K = 222 WWinfaia
aquival Kohlendioxidemissi Q CO2eq,SK = 59065 hors CO 2eq.8K = 34,2 Laf'a
Gesamtenergieaffizienz-Faktor fGEESK = 1,88
Photovaltaik-Export QPVESK = 0 ke PV Export,SK = 0,0 idin
ERSTELLT ! L
GWR-Zahi Erstellerin ARCH.DI.Vera Korab zt-gmbH
Ausstellungsdatum 19.09.2024 Unterschrift
Giiltigkeitsdatum 18.09.2034
Geschéftszahl
Die E dieses Energi ises dienen ieBlich der Aufgrund der idealisierten Ei kénnen bei icher Nutzung
Abweichungen auftret Nutz inhy hiedlicher Lage kGnnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiek hlen von den hisr

angegebenen abweichen.
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Energiekennzahlen fiir die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung Felberstralte 64

Gebaudeteil Wohnen (EG bis 3.5t)

Nutzungsprofil Wohngebaude mit 10 und mehr Nutzungseinh... Baujahr 1900
StraBe Felberstralle 64 Katastralgemeinde Rudolfsheim
PLZ/Ort 1150 Wien-Rudolfsheim-Fiinfhaus KG-Nr. 01306
Grundstlicksnr. 995 Seehshe 7218

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 103  xwwma fGEE 1,88 -

Energieausweis Ausstellungsdatum 19.09.2024 Gililtigkeitsdatum 18.09.2034

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

HWB
fGEE

EAVG §3

EAVG 84

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von MaBnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebiudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaBig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Réumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden
muss. Einheit: kWh/m2 Jahr

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergisbedarf und einem Referenz-Endenargiebedarf
(Anforderung 2007).

Wird ein Geb&ude oder ein Nutzungsoﬁjel{t in einern Druckwerk oder einem elekdronischen Mediurn zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwérmebedarf und der Gesamtenergiesffizienz-Faktor des
Gebéudes oder des Mutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fiir den Verk&ufer oder Bestandgeber als auch
fir den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verk&ufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechizeitig vor Abgabe der Vertragserkldrung des Kéufers oder Bestandnehmers einen
zu diesemn Zeitpunkt htchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollsténdige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhzndigen.

Wird dem Kéufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserldérung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamienergieeffizienz des Gebdudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 522 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spétestens zur Abgabe seiner Vertragserklirung ein
Energieausweis vorgalegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Geb#udes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Verlragsabschluss kein Energieausweis ausgehéndigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkéufer oder Bestandgsber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushéndigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieBlich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechisfolge unterlassener Aushéndigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieBen oder einschrinken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkéufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterldsst, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfiillt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht is}, eine Verwaltungsiibertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstof} eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber (ber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte bezishungsweise zur Einholung eines Energieauswaises aufgefordert hat, der Aufiraggeber disser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterissst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen hchstens zehn Jahre alten Energisauswais

vorzulegen oder

2. dern Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollstéandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erflillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsiibertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen,

ArchiPHYSIK 21.0.41 - lizenziert fiir Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH Y. A. 19.09.2024



Energieausweis fiir Wohngebaude

OIB-Richilinle 6
Ausgabe: Mai 2023

BEZEICHNUNG  Felberstralie 64 Umsetzungsstand  Bestand
Gebaude(-teil) Wohnen (DG) Baujahr 1900
Nutzungsprofil Wohngebaude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten Letzte Veranderung

StraBe Felbersirafle 64 Katastralgemeinde ~ Rudolfsheim
PLZ/Ort 1150 Wien-Rudolfsheim-Finfhaus KG-Nr. 01306
Grundstiicksnr. 995 Seehthe 218m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB petsc PEB sk CO2oasx foeesn

=

aafg

.;1

Ll e Sllsslbi Seen o) o B OIS

HWB8a.: Dar R Heizwarmet ist jene ge, die in den REumen EEB.Der’ | iebedarf umfasst znrnHalzenergbebedaﬁdm

beta?taes!eiltwadan muss, um diese auf einer i ‘““;, eines
ohne Beriicksichtigung alifalliger Ertrage aus Wirmeriickgewinnung, zu halten. damr e - H 5. Der Endy iebadar f icht j
Energiemenge, die aln ekauft werd'an muss (Lieferenerglebada
WWWB: Der W i ist in Abhdngigkeit der Gebaudek als i = v fﬂ
bt [ fm. Der Gesambenerginﬂwenz-Famr ist der Ouohent aus einerseits dem
. lich allféliger und gl d‘ee dafir
HEB: Beim Hei: iebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und ne digen Hilf und and its einem R £ iabedart
Warmwasserwirmebedarf die Verluste des d i 5 k ksichti {Anfard) 2007). =
dazu zihlen insbesondere die Verluste der Warmeb flung, der Wa
der Warmespeicherung und der Wérmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie. PEB: Der Primii iebedarf ist der End darf ei der Verluste in
Vork Der Prit darf weist einen t {PEB~) und einen nicht
HHSB: Der Haushalt bedarf ist als fi Defauliwert f Er {PEBuum) Anteil auf,
in etwa dem ittlichen fiichenbezogenen St eines
@sterraichischan Haushalts. COu dem Endenergiebed
Kohlendi issi (Trei ), elnschiieBlich jener fur Vorketten.
RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen. SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebsud t. Dieses
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Ztanlralanstaﬂ fir Metearclogie
und Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniber der Vorfassung aktualisiert.

' Alle Werte gelten unter der Annahme eines B i Sie geben den Jahresbedarf pro Quad Brutto-Grundfiche an.
Dieser Energiy icht den Vorg: der OIB-Richtlinie 6 i und W hutz" des C Insmuls H:r Eautermmkin Umselzung darﬁlchtlmle
20]0?31.|'EU vom 19, Mai 2010 uw die Gesarntenergleefﬁrfanzvun Gshéuclen btw ‘ZOIEJBM.I'EU vom 30. Mai 2018 und des Energi WG). Dey

i fir die § gie und Ko ist fir Strom: 2018-01 - 2021-12, und es wurden ub&che Allokationsregein mlerstdlt

ArchiPHYSIK 21.0.41 - lizenziert fir Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH Y. A 19.09.2024



Energieausweis fiir

OiB orecmon

ANSTITUT FR BAUTECHNTE

Wohngebaude

OIB-Richtlinla 6
Ausgabe: Mai 2023

GEBAUDEKENNDATEN Wohnen (DG) EA-Art:
Brutto-Grundfiiche (BGF) 390,2 i Heiztage 251d Art der Liiftung Fensterliiftung
Bezugsfliche (BF) 22w Heizgradtage 3692 ki Solarthermie - 0
Brutto Volumen (Ve) 16422 i’ Klimaregion N Photovoltaik - KWp
Gebaude-Hiillfldche (A) 669.5 m’ Norm-AuBentemperatur 114 °C Stromspeicher - Wi
Kompaktheit (A/V) 0,43 1 Soll-Innentemperatur 220°C WW-WB-System (primér) kombiniert
charakteristische Lange (Ic) 2,30 i mittlerer U-Wert 0,300 Wit WW-WB-System (sekundir, opt.) -
Teil-BGF ) -1 LEK T-Wert 20,82 RH-WB-System (primér) Kessel, Gas
Teil-BF =i Bauweise schwere RH-WB-System (sekunddr, opt) -
Teil-Va =01 Kaltebereitstellungs-System =
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)
Ergebnisse
Referenz-Heizwirmebedarf HWE Ref,RK = 43,0 FWhini's
Endenergiebedarf EEBRK = 1054 1
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE,RK = 112
Erneuerbarer Anteil
Heizwérmebedarf HWBRK = 43,0 [Wiifia
Primarenergiebedarf n.ern. fir RH+WW PEB HEB,n.em, RK = 90,9 Khin'a
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QhRelSK = 19155 Liwiva HWB Ref,SK = 49,1 KWhinva
Heizwirmebedarf QhSK = 18 652 kWit . HWE sK = 478 Khim'a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 3088 KW WWWB= 10,2 kWhi'a
Heizenergiebedarf QHEBSK = 35567 KWhla HEB SK = 911 WWhinis
Energieaufwandszahl Warmwasser 8 AWZ WW = 1,96
Energieaufwandszahl Raumheizung e AWZ,RH = 145
Energieaufwandszahl Heizen EAWZH = 1,54
Haushaltsstrombedarf QHHSE = B 888 IWwh: HHSB= 228 Whima
Endenergiebedarf QEEBSK = 44 455 KW EEBSK = 1139 MWhinia
Primarenergiebedarf QPEBSK = 54787 KWwiva PEB SK = 1404 LWhines
Primarenergiebedarf nicht erneverbar QPEBn.em.SK = 46 135 Kivla PEB n.em, SK = 118.2 kWhiica
Primarenergiebedarf erneuerbar © QPEBern.SK = 8652 KWhis PEB em. 5K = 22,2 WWwhinmca
aquivalente Kohlendioxidemissionen QCo2eq,SK = 8534 bz CO 2eq,8K = 219 kaim'a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEESK = 111
Photovoitaik-Export QPVESK = 0 kwiia PV Export,SK = 0,0 Kwhfiita
ERSTELLT .
GWR-Zahl Erstellerin ARCH.DI.Vera Korab zt-gmbH
Ausstellungsdatum 19.09.2024 Unterschrift 4 7
Giiltigkeitsdatum 18.08.2034
Geschaftszahl
Die g digses dienen der Information. Aufg der Ef kénnen bei er q
Ab freten. Inst inheil iedli Lage kiinnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsict fheer E hlen von den hier
angegebenen abweichen,

ArchiPHYSIK 21.0.41 - lizenziert flr Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH Y. A 19.09.2024



Energiekennzahlen fiir die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012

Bezeichnung Felberstralie 64

Gebéudeteil Wohnen (DG)

Nutzungsprofil Wohngeb&ude mit 10 und mehr Nutzungseinh...  Baujahr 1900
StraBe Felberstralie 64 Katastralgemeinde  Rudolfsheim
PLZ/Ort 1150 Wien-Rudolfsheim-Fiinfhaus KG-Nr. 01306
Grundstiicksnr. 995 Seehéhe 218

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 49  wwwma fGEE 31 =

Energieausweis Ausstellungsdatum 19.09.2024 Giiltigkeitsdatum 18.09.2034

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

HWEB
fGEE

EAVG §3

EAVG §4

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von MaBinahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Geb&udes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaBig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Heizwérmebedarf beschreibt jene Wérmemenge, welche den Réumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden
rmuss. Einheit: kWh/m Jahr

Der Gesamtenergiesfiizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
{Anforderung 2007).

Wird ein Geb&ude oder ein Nutzungsobjelt in einern Druclowerk oder einem elekironischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwérmebedarf und der Gesamienergiesffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjelds anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fiir den Verk&ufer oder Bestandgeber als auch
filir den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebéudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebiudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechizeitig vor Abgabe der Vertragserldérung des Kiufers oder Bestandnehmers einen
zu diesern Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhéndigen,

Wird dem Kéufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserkiarung ein Energisausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamienergieefiizienz des Gebiudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spétestens zur Abgabe seiner Vertragserkldrung ein
Energisausweis vorgalegt, so gilt zumindast eine dem Alter und der Art des Geb3udes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kéufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energisausweis ausgehindigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushéandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energisausweils
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkéufer oder Bestandgeber ersetzt begehren,

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushéndigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieBlich des sich daraus ergebenden Gewéhrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushéndigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieBen oder einschrinken, sind unwirksam.

(1) Ein Verlcufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- ocler
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebiudes oder des
Mutzungsobjekis anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfiillt oder
nach anderen Verwaltungsstraibestimmungen mit strengerer Strafe bedroht isj, eine Verwaltungstibertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der VerstoB eines Immobilienmalders gegen § 8 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber lber die Informationspilicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Aufiraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlésst,

1. dem K&ufer oder Bestandnehmer rechizeitig einen hichstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dern Kaufer oder Bestandnehmer nach Verlragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollsténdige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfiilit oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsiibertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.

ArchiPHYSIK 21.0.41 - lizenziert fiir Arch.Dipl.-Ing. Vera Korab ZT GmbH Y. A 19.09.2024
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Mietvertrag

Zwischen Oliver FLORIAN, i5-Felbersirasse 64 - Figentiimer
als Vermieter

und als iviieter

derzeitige Anscluifi
§ 1 (Mietgegenstand und Aussinttung)
1. Vermietet wird ausschlieBlich der Innenraum der Wohnung im Hause 1150 Wien

_ relberstrasse. . . : - Nr 64-Stock -~ 4 Tor Nr 34
bestehend aus loftartigen Wohnraum . Kiiche/Kochnische, Baderaum, Vorraum, WC

Die Wohnung ist ausgestattet mit einer Wasserentnahmestelle,
Weitere funktionsfihige Ausstattung - Kiiche und Bad

Warmwasseraufbereitung mit Anschliissen in - Kiiche und Bad

Die Wohnung ist in ordnungsgeméBem/brauchbarem Zustand, sie entspricht A
(§ 15a Abs. 1 Mietrechtsgesetz — MRG) der Ausstattungskategorie Kat A

Die Nutzflsiche betréigt 65,5 m2
Die allgemeinen Teile des Hauses befinden sich in ordnungsgeméafem Erhaltungszustand (§2Abs. 2
Richtwertgesetz — RichtWG).
2. Der Mietgegenstand darf nur zut Wohnowecken verwendet werden
- Eine Anderung des Verweridungszweckes bedarf der schrifilichen Zustimimung des Vérmieters. Wird die Wohnung anch
nur teilweise vertragswidrig verwendet, so erhSht sich der Hauptmietzins unbeschadet des Unterlassungsanspruches
des Vermieters fiir diesen Zeitraum um 25%,
3. Der Mieter ist berechtigt, folgende Gemeinschafisanlagen mitzubenutzen: Liftanlage, Kellerabteil

4. Dem Mieter werden filr die Mietzeit die Schitissel ausgehandigt.

§ 2 (Vertragsdauer)

1. Unbefristeter Mietvertrag
Das Mietverhiltnis beginnt am 01.11,2009 und wird auf unbestimmic Zeit ahgeschlnssen,
‘Es kann uner Beachtung der jeweiligen geselziichen Bestimmungen aufgeldst werden. ) )
Eine Kiindigung hat gerichtlich unter Einhaltung einer einmonatigen Ktindigungsfrist zum Ende des Kalendermoriats

zu erfolgen.

oder

. >, ge

Ablauf einer einjahrigen Vertrags- oder

RG-C

peachtet des vereinbarten Befristungszeitraum
Verlingerungsdauer eine unabding Fese

—nach

ngDare-g liche AuflGsungsméglichkeit durch gerichtliche Kiindigung zum
Monatsietzten unter Einhaltung einer dreimonatigen Kindigungsfrist. L
Vereinbarter wichtiger Kiindignnesgrund (§ 30MRG)fir d -Hichtbeniitzung, Untervermietung
citersabe £ attr—da ¥ ol W > 1id v Ur1iCE - 1001E

et wolnIan


ulrik
Rechteck


§ 3 (Mietzins)

¥ Satriean fok e i aV N A rma aa
1. Der versinbarte Mictoing ist monatlich € BZi,00

zu entrichten und besteht aus

- dem Hauptmietzing in Hahe von - Eure £ 39578 neciio
(im Falle der Befiistung unter Beriicksichtigung des Abschlages Euro € 39,58 10 % Ust
gemiB Pkt. 1a) '
- dem gesetzlichen Anteil an Deiriebskosien und Eure £ 13450 bruiio
laufenden Sffentlichen Abgaben . : .
- besondere Aufwendungen - Liftanlage Euro € 48.82  brutto
- Manipulationsgebiilur der Hausverwaitung curn < 132 beuws

TR

H e VM melecenieale 3 rren e
frgoncs Vororsush dureh Jahier

- Heizkosien, Warmwasserkosten
der Ulisalesicuer (i dor jeweligen gesetzlichen Hohe)

la. Fir den Fall einer Befristung gemiB § 2 Z ,, ist beim vereinbarten Hauptmietzins der in § 16 Abs. 7 MRG auf
Befristungsdaner vorgesehene Abschlag wie folgt beriicksichtigt:

Hanptmietzins - S ‘Euro ......
- ohne Befristung
- 25 % Beftistunesauischiag -Buro.........

Diese Befristung gilt im Fall der Umwandlung in einen Mietvertrag auf unbestimmte Zeit ab dem Umwandlungszeitpunkt nicht mehr,

2. Der Hauptmietzins gem#B § 16 Abs. 2 MRG errechnet sich aus dem Richtwert inkl. Zuschldgen und Abstrichen.
Bei einem Lagezuschlag gemi8 § 16 Abs. 2 24, Abs. 3 und 4 MRG schriftlicher Hinweis: )
Als maBgebende Umstéinde wurden die Gberdurchschnittliche Lage (AuBerhalb eines Griinderzeitviertels) berticksichtigt,
Der Grundkostenanteil liegt daher auf Grund des Verkehrswertes der Liegenschaft unter Beriicksichtigung der
Bebaubarkeit iber der Richtwertmittlung zugrunde gelegten Grundkostenanteil,

Anstelle des oben vereinbarten Hauptmietzinses ist

oder Befristung auf mindestens 4 Jahre) erhohte Hauptmietzins ven

" s Pva o 3. wr . . . _ . . A
- gemdl § 1R ff Mietrechtsgacate (MRG) fir dic Dauer des Ve ictiungszeiraumes (bel inbactimmiar Nictvermagsdauet

2u entrichten.

- gemiB § 11 ff Mietrechtsgesetz (MRG) der auf Dauer einer
Vereinbarung nach § 16 Abs. 10 MRG erhéhte Mietzins von
fiir die Dauer des Erhdhungszeitraumes, di. bis
Zu entrichten.

3a. Es wird Wertbestandigkeit des Hauptmietzinses (des Entgeltes fiir mitvermietete Einrichtungsgegenstinde und
sonstige Leistungen nach MaBgabe der in den §§ 5 und 6 RichtWG vorgesehenen Wertsicherung (Neufestsetzung) der
Richtwerte — ausgehend von dem im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Richtwert — vereinbart.
b. Solite die Wertsicherungsvereinbarung nach Punkt 3.a. nicht (mehr) zur Anwendung gelangen kénnen so erfolgt die
Wertsicherung nach dem vom Statistik Austria monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2005 oder dem an seine
Stelle tretenden Index. Ausgangsbasis fiir diese Wertsicherung ist die im Zeitpunkt des. Vertragsabschlusses zletzt

 verlautbarte Indexzahl (107,3) per 67/ 2009. in diesem Fall bleiben Trdexschwankungen bis einschlieBlich 5 %
- unberlicksichtigt. Dieser Spielraum ist bei jedem Uberschreiten niach ©obeni oder unten aufeine Dezimalstelle tiew zo ——
berechnen; wobei stets dié erste auBerhalb des Jeweiligen Spielraiimes gelegene Indexzahl die Grundlage sowohl fiir
die Neuberechnung der Miete als auch fur die Berechnung des neven Spielraumes zu bilden hat. : o
¢. Ein Verzicht anf die Anwendung der Wertsicherung bédarf der Schriftform.
4. Ein Verzicht auf die Beniitzung der vorgenannten Anlagen oder von Teilen derselben bedarf einer schriftlichen

Vereinbarung, soweit nicht die jeweiligen gesetzlichen Vorschrifien etwas anderes vorsehen.

5. Im Falle einer nicht vollstindig entrichteten des Mietzinses gemés Pkt. 1 bis 6 obliegt die Widmung des
Zahlungseinganges — vorbehaitiich gegenteiliger gesetzlicher Anordnung —dem Vermieter. o

6. Der vereinbarte Mietzins ist im Voraus jeweils am Ersten des Kalendermonats fillig, wobei fiir die Rechtzeitigkeit der
Zahlung das Einlangen ma8gebend ist. Der Mieter hafiet dem Vermiéter fir alle durch die verspitete Mietzinszahlung
verursachten Kosten und Auslagen; insbesondere hat er dem Vermieter jene Kosten (einschlieBlich Prozesskosten) zu
ersetzen, die diesem dadurch entstehen, dass er von der verspateten Zahlung — sei es auch durch Postlauf bzw. die
Abwicklung iiber ein Geldinstitut ~ nicht rechtzeitig Kenntnis erhalten hat. Uberdies hat der Mieter Mietzinsriickstinde

mit dem Kapitalmarktzinsfu zu verzingen.



7. Die Aufrechnung von Gegenforderungen gegen den Mietzins (einschlieBlich Betriebskosten, Abgaben etc.) ist —
ausgenommen im Fall der Zahlungsunfithigkeit des Vermieters — ausgeschlossen, soweit sie nicht im rechtlichen
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Zusammenhang mit dem Mistvarhstinis stehen gder gerichtlich fesigesteilt oder vom Vermieter anerkannt wur deii,
- Zusiitze oder Erkidrungen des Miieters auf Zahlscheinen gelangen zufolge maschineiler Bearbeitung nicht zur Kenntnis
des Vermieters. Fir simtliche Mitieilungen des Mieters an den Vermieter wird die Form des rekommandierten

Schreibens empfohlen.

o

9. Mehrere Mietcr haften fiir den gesamten Mietzins solidarisch.
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i0. Diese Mirinsvereinbarung wird unabhingig von den fiir den Mieter aeltenden umsat-ston: o
¥ou deren aiifuiiiger Anderungen geschlossen.

§ 4 (dunstige Keciite und Pliichten der Vertragspartner)

1. Der Mieter hat den Mietgegenstand und die fiir den Mietgegenstand bestimmten Einrichtungen und Gerdte wie im
besonderen die Elektroleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-, Beheizungs- und sanitiiren Anlagen sowie Gas- und
Elektrogersite und Ofen zu warien sowie insoweit instand zuhalten und zu emeuern (insbesondere auch dic Emeuerung

_von Warmwasser-/Heizgerdten und dgl.) als’es sich nicht um-emnste Schiden des Hauses handelt. Wird die Behebung
von ernsten Schiden des Hauses nétig, so ist der Mieter bei sonstigem Schadenersatz verpflichtet, dem Vermieter ohne
Verzug Anzeige zu machen. Die Wartungs- und Instandhalnmgspflicht erstreckt sich auch auf vorhandene
Antennenanlagen.

2. Der Mieter haftet fiir alle Schiden, die dem Vermieter aus einer unsachgeméBen oder sonst vertragswidrigen
Behandlung des Mietgegenstandes bzw. mangelnder Wartung durch ihn, seine mit ihm zusammenwohnenden
Familienangehdrigen und die sonst von thm in die gemieteten RAume aufgenommen Personen einschlielich
Dienstpersonal etc. entstehen wiirden. Dies gilt insbesondere auch fiir Wasser-, Gas- und Elektroleitungen und die daran

angeschlossenen Geréite sowie fiir Ofen, Rauchabziige und dgl.

3. Kommt der Mieter seiner Erhaltungspflicht nicht nach, kann der Vermieter nach vergeblicher Aufforderung und
Fristsetzung die Durchfithrung der erforderlichen Arbeiten Jederzeit auch im Mietgegenstand auf Kosten des Mieters

durchfithren.
4. Der Mieter hat das Betreten des Mietgeoenstandes durch den Vermieter oder dis van dicssm boautragisn Forsvuen wus
* wichtigen Griinden zu gestatten und die Mietrdume hiezu aach Voranmeldung zu dem Mieter zumutbaren Zeiten
-..zughnglich zu machen. Bei Gefahr-im Verzug kann der Vermieter jederzeit ach in Abwesenheit des Mieters, die
Mietriume betreten. Der Mieter hat anch fiir diesen Fall Vorsorge zu treffen, dass der Mietgegenstand zuginglich ist,
ansonsten er fiir alle dadurch entstehenden Kosten und Schaden (insbesondere im Zusammenhang mit der Offaung des
Mietgegenstandes aufzukommen hat. .

5. Der Mieter hat die voriibergehende Benltzung und die Veranderung seines Mietgegenstandes zuzulassen, wenn dies zur
Durchfiihrung von Erhaltungs-, Verbesserungs-, Anderungs- oder Errichtungsarbeiten an allgemeinen Teilen des Hauses

__ oder zu Behebung ernster Schéden des Hauses oder in anderen Wohn- oder Geschéftsrdumen notwendig, zweckmaBig
und dem Mieter zumutbar ist. Bauteile, Vorrichtungen oder Gerite, die zum Zweck der Uberpriifung, Reinigung,
Wartung oder Reparatur zugiinglich sein milssen wie Kamintiiren, Wasserabsperrhahne, Gas- oder Stromzihler,
Warmemessgerite, Heizkorper, Ver- und Entsorgungsleitungen etc. sind vom Mieter zuginglich zu halten bzw., im

Bedarfsfall auf seine Kosten zugginglich zu machen.

6. Beabsichtigte Arbeiten am Mietgegenstand hat der Mieter dem Vermieter schrifilich unter detaillierter Angabe von Art

und Umfang sowie unter Benennung-des-in Aussichi-genommenen-befogten Gewerbetreibenden so rechtzeitig
.. .anzuzeigen, dass der Vermieter die Interessen beziiglich des Haiises und dessen ibrigen Bewohnern wahrnehmen keann.
-+~ Soweit kein gesetzlicher Anspruch des Mieters auf Vomahme von Arbeiten besteht, dirfen diese Arbeiten nur mit
Zustimmung des Vermieters durchgefuhrt werden. Hinsichtlich der Investitionen verzichtet der Mieter auf alle itber

§ 10 MRG hinausgehenden Anspriiche.

7. In allen Fallen hat der Mieter auf eigene Verantwortung fiir die rechtzeitige Beschaffung der erforderlichen behdrdlichen
Genehmigungen und sonstiger Unterlagen (zB. Kaminbefund) zu sorgen. Die Arbeiten sind unter Einhaltung der jeweils
geltenden Vorschriften von dazu befugten Gewerbetreibenden durchzufihren. Elektro-, Gas- und Wasserleitungen
dtirfen aur unter Putz verlegt werden.

8. Der Mieter hat alle durch die Arbeiten, Anderungen und dgl. dem Vermieter unmittelbar oder mittelbar entstshenden
Kosten (etwa auch als Folge behordlicher Auflagen) unverziiglich zu ersetzen; dazu gehoren auch Aufwendungen fiir die
Reinigung und eine allfillige Entschidigung an jene Personen, deren Rechte anléisslich der Arbeiten beeintrichtigt
werden. Ebenso obliegt dem Mieter die ehest mégliche Entfernung von Bauschutt etc. sowie Wiederherstellung
beschadigter allgemeiner Teile des Hauses (einschlieBlich Malerei) auf seine Kosten.



9. Nicht in § 1 angefiihrte Liegenschafisteile kénnen nur durch gesonderte schriftliche Vereinbarung Gegenstand des
Mietvertrages werden. '

i0. Die Tierhainung ist ohne gesonderte schriftliche Vereinbarung der Vermragsteile unzulissio,

1i. Der hiieter stimmt dem Abschluss, der Erneuerung oder der Anderung von Vertragen tiber die angemessene Versicherun g des
Hauses gegen Glasbruch-, Sturmschiden-, erweiterte Leitungswasserschiden ebenso deren Indexanpassungen zu, bzw. trirt den

bestehenden Vereinbarungen bei.

§ 5 (Verbot der Untervermietung)

Dic ginzliche oder iciiweise Uutervermietung oder sonstige Uberlassnng des Restandsobjeltes an Dritte ist —
sofern § 11 MRG nichts anderes vorsichl — nichr geslatret.

vvvvv a4 4v

§ 6 (Weiiere Vereinbarungen)

Es wurde eine Kaution von € 2.900.- (in Worten zweitansendneunhundert) bei Vertragsabschlul hinterlegt und mit der
Gegenzeichnung des Mietvertrages durch den Eigentiimer gleichzeitig bestitigt und eingehoben, Der Geldbetrag wird als

Sicherheitsieistung for taufenden Mietvorschreibungen, verwanrt.

Nach Beendigung des Mietverhaltnisses, wird unter den Bedingungen: besenrein, Abmeldung des Hauptwohnsitzes, Abmeldung der
Energieversorger — die Kaution in volier Hohe retourniert.

§ 7 (Formgebote)

1. Solange dem Vermieter nicht eine andere Zustelladresse zur Kenntnis gebracht wird, erfolgen Zustellungen aller Art an
die Adresse des Mietobj ektes mit der Wirkung, dass sie dem Mieter als Zugekommen gelten.

2. Allfallige vor Abschluss dieses Vertrages getroffene schrifiliche oder miindliche Vereinbarungen verlieren bej
Vertragsabschluss ihre Gitltigkeit: eine Abéanderung des Vertrages kenn nur schriftlich erfolgen.

3. Dariiber hinaus nimmt der Mieter zur Kenntnis, dass neben dem Vermieter und seinem Bevollmichtigten pur deren
leitenden Angestellten berechtigt sind. dem Mierer muctitolicha Rechie sincuriumen und Yeiolhohiungen zu eriaccen,

S | - §8(Kosten)

Die dem Vermieter oder seinem Bevollmichtigten im Zusammenhang mit dem Abschluss des Mietvertrages erwachsenden

- Aufwendungen sowie Kosten der Errichtung und Vergebiihrung dieses Mietvertrages und aller im Rahmen des dadurch begriindeten

"monatlich: Euro 620,—

Somit fiir das Jahr: Euro  7.440,-

Vorstehender Vertrag (einschlieBlich der einen Vertragsbestandteil bildenden Hausordnung/Inventarliste laut Beiblatt) wurde vor
Unterfertigung gelesen und erbrtert, beziiglich aller Vertragsbedingungen wurde Ubereinstimmung erzielt.

Wien. am 16.10.2009

T - |
t IVLICIC


ulrik
Rechteck


	Beilagen.pdf
	Beil6_Mietverträge.pdf
	Mietvertrag Top 18-20
	Mietvertrag Top 25-26
	16102009_Vertragsabschluß hinterlegt und mit der und eingehoben.





